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1. Einleitung 

Vor allem in den Jahren 2015 und 2016 sind in Folge von Konflikten im Nahen Osten 

vermehrt Menschen muslimischer Religionszugehörigkeit aus jener Herkunftsregion 

nach Deutschland emigriert. Im Zuge dessen hat die Anzahl Angehöriger dieses Per-

sonenkreises in Deutschland zugenommen, sodass Stand 2020 ca. 19 Prozent der 

in Deutschland Lebenden mit muslimischer Religionszugehörigkeit und Migrations-

hintergrund aus dem Nahen Osten stammen. Davon gehören ca. 89, 1 Prozent ihnen 

dem Sunnitentum an (vgl. Pfündel et al. 2021, 185). Ab dem Jahr 2021 können Per-

sonen muslimischer Religionszugehörigkeit, die in erster Generation in Deutschland 

leben und auf Grund von Konflikten im Nahen Osten nach Deutschland eingewandert 

sind, eine deutsche Staatsangehörigkeit erwerben (vgl. Die Beauftragte der Bundes-

regierung für Migration, Flüchtlinge und Integration 2018, 25f.; vgl. Pfündel et al. 2021, 

64f., 70). Dementsprechend kann angenommen werden, dass in erster Generation in 

Deutschland lebende sunnitische Eltern, bzw. ein Elternteil1, aus dem Nahen Osten 

mit einem Kind mit Beeinträchtigung2 ab dem Jahr 2021 potenzielle Klient_innen der 

Profession der Heilpädagogik im Rahmen von Elternberatung im Kontext heilpädago-

gischer Frühförderung sein können und werden. Jener Beratungsprozess findet in 

einem interkulturellen Kontext statt. Hierbei besteht die Möglichkeit, dass unterschied-

lich geprägte Verständnisse von Behinderung3 von Eltern und Heilpädagog_innen zu 

Spannungen führen, die den Beratungs- sowie den gesamten Frühförderprozess er-

schweren können (vgl. Barmeyer 2012, 34; vgl. Sarimski et al. 2021, 126 - 128).  

In der derzeitigen Literatur werden die Themen der Beratung von Eltern mit Migrati-

onshintergrund bzw. die Besonderheiten von interkulturellen Beratungsprozessen  

überwiegend im Kontext Frühförderung betrachtet. Beschreibungen für den Kontext 

heilpädagogischer Frühförderung sind in aktueller Literatur nicht bzw. kaum vertreten. 

Zudem werden vor allem allgemeingültige Spannungen und Problematiken, die als 

Resultat verschiedenartiger Verständnisse von Behinderung angesehen werden, so-

wie in diesem Zusammenhang bedeutsame Kompetenzen von Pädagog_innen dar-

gestellt. Bei Ausführungen in Bezug auf Personen muslimischer Religionszugehörig-

keit und Migrationshintergrund wird der Islam als Religion4 nicht spezifiziert, sodass 

die Pluralität des Islams zumeist außer Acht bleibt, in den weiteren Erläuterungen in 

 
1 Im Folgenden sind mit dem Begriff „Eltern“ sowohl beide als auch ein Elternteil angesprochen.   
2 In dieser Bachelor-Thesis werden ausschließlich Eltern der ausgewählten Zielgruppe betrachtet, deren 
leibliches Kind eine Beeinträchtigung hat. Der Begriff „leiblich“ wird im Folgenden nicht erneut benannt.  
3 Im Folgenden wird der Begriff „Behinderung“ in Zusammenhang mit dem zu erarbeitenden Verständnis 
verwendet, da dieser ebenfalls in verwendeten Bezugsquellen bezüglich des Verständnisses der Ziel-
gruppe genutzt wird und dieses Verständnis Ausgangspunkt der Analyse ist.  
4 Der Begriff „Islam“ bezieht sich in der gesamten Bachelor-Thesis auf den Islam als Religion.   
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einem scheinbar geringen Maß berücksichtigt wird (vgl. Krüger 2019, 23 - 27; vgl. 

Sarimski et al. 2021, 124 - 138). Des Weiteren ist Literatur zugänglich, die sich mit 

dem Verständnis von Behinderung im Islam auf Grundlage des Qurʾāns auseinan-

dersetzt. Hierbei wird das Thema Behinderung häufig isoliert betrachtet, sodass die 

im Qurʾān beschriebenen Menschenbildannahmen und Kriterien zur Abgrenzung von 

Behinderung und Krankheit überwiegend unbeachtet scheinen. Auch hier fehlt zu-

meist der Bezug zu einer spezifischen Zielgruppe (vgl. Müller 2007, 5 - 12). Darüber 

hinaus werden in dem derzeitigen Forschungsstand die Verständnisse von Behinde-

rung im Sunnitentum bzw. im Qurʾān und in der Profession der Heilpädagogik nicht 

hinsichtlich Gemeinsamkeiten und Unterschieden gegenübergestellt, wobei dies 

nach Adler (2002) zitiert von Barmeyer (2012) eine relevante Voraussetzung für das 

Ermöglichen einer „interkulturell-[synergetischen]“ (Barmeyer 2012, 154) Elternbera-

tung darstellt (vgl. ebd., 154). Dementsprechend kann zusammenfassend festgehal-

ten werden, dass der aktuelle Forschungsstand keine Ausführungen über Empfeh-

lungen für Heilpädagog_innen für die Beratung von sunnitischen, in erster Generation 

in Deutschland lebenden Eltern aus dem Nahen Osten mit einem Kind mit Beeinträch-

tigung im Kontext heilpädagogischer Frühförderung umfasst, die eine „interkulturell-

synergetische“ (ebd., 154) Beratung dieses Personenkreises ermöglichen.  

Vor diesem Hintergrund ist für diese Bachelor-Thesis die Fragestellung leitend, wie 

die Beratung in erster Generation in Deutschland lebenden, sunnitischen Eltern mit 

einem Kind mit Beeinträchtigung aus dem Nahen Osten im Kontext von heilpädago-

gischer Frühförderung interkulturell gestaltet werden kann. Ziel ist die Erarbeitung ei-

ner Basis eines Beratungskonzeptes für Heilpädagog_innen in Bezug auf die Bera-

tung jenes Personenkreises im Kontext heilpädagogischer Frühförderung. Der Fokus 

dieser Bachelor-Thesis liegt hierbei auf der Erarbeitung von Ansatzpunkten und Emp-

fehlungen für Heilpädagog_innen. Ziel jener Basis ist wiederum, Spannungen, die aus 

einem unterschiedlichen Verständnis von Behinderung zwischen den am Beratungs-

prozess beteiligten Akteur_innen entstehen, zu verhindern bzw. zu mindern und auf 

diesem Weg zu einer „interkulturell-[synergetischen]“ (ebd., 154) und -sensiblen El-

ternberatung beizutragen (vgl. ebd., 153 - 155). 

Das methodische Vorgehen orientiert sich zum einen an den nach Gröschke (1997) 

beschriebenen Elementen heilpädagogischer Konzepte, die den Rahmen der Erar-

beitung der Basis des Beratungskonzeptes vorgeben. Zum anderen wird das Vorge-

hen nach Adler (2002) zitiert von Barmeyer (2012) herangezogen, welches die Erar-

beitung von Empfehlungen und Ansätze für eine „interkulturell-synergetische“ (ebd., 

154) und -sensible Elternberatung strukturiert.  
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Im zweiten Kapitel werden zunächst Grundlagen und Bestandteile heilpädagogischer 

Handlungskonzepte erläutert. Hierfür wird auf Ausführungen über die Wesenheit von 

heilpädagogischen Praxiskonzepten nach Gröschke (1997) zurückgegriffen (vgl. 

Gröschke 1997, 114). Darauffolgend werden in Kapitel Drei die Zielgruppe und der 

ausgewählte heilpädagogische Kontext beschrieben, die im Rahmen der Bachelor-

Thesis betrachtet werden. Wie bereits genannt, beziehen sich die Ausführungen die-

ser schriftlichen Arbeit auf sunnitische, in erster Generation in Deutschland lebende 

Eltern aus dem Nahen Osten mit einem Kind mit Beeinträchtigung. Neben allgemei-

nen Daten über die Anzahl in Deutschland lebender Menschen mit muslimischer Re-

ligionszugehörigkeit und Migrationshintergrund, werden weitere Informationen in Be-

zug auf die anzahlmäßige Größe, die Altersstruktur, die Zuwanderungsgeneration die 

durchschnittliche Aufenthaltsdauer, die Staatsangehörigkeit, die Glaubensfestigkeit 

sowie die Prävalenz von Kindern mit Beeinträchtigung der Zielgruppe dargestellt (vgl. 

Pfündel et al. 2021, 37 - 86, 184 - 185). In Kapitel Vier werden Grundlagen heilpäda-

gogischer Leistungen im Kontext Frühförderung beschrieben. Hierbei liegt der 

Schwerpunkt auf der in diesem Rahmen stattfindenden Elternberatung. Anschließend 

werden zum einen Ziele und Arten von Elternberatung nach Thurmair und Naggl 

(2010) dargestellt (vgl. §§ 5, 6 FrühV; vgl. Thurmair / Naggl 2010, 24, 200, 214 - 216.). 

Zum anderen werden Besonderheiten und mögliche Schwierigkeiten von Begegnun-

gen in einem interkulturellen Kontext erläutert, die anschließend auf die Beratung der 

Zielgruppe übertragen werden (vgl. Barmeyer 2012, 34, 153 - 155). Der in dieser Ba-

chelor-Thesis betrachtete Aspekt, welcher in einem interkulturellen Beratungsprozess 

zu Konflikten führen kann, ist ein verschiedenartiges Verständnis von Behinderung 

zwischen der Zielgruppe und der/des beratenden Heilpädagog_in (vgl. Sarimski et al. 

2021, 126 - 130). Dementsprechend muss geklärt werden, wovon die jeweiligen Ver-

ständnisse geprägt werden. Hierfür wird in Kapitel Fünf das Kulturelle Modell von Be-

hinderung betrachtet. Unter Rückbezug auf die Glaubensfestigkeit der Zielgruppe die-

ser Bachelor-Thesis sowie aktueller Literatur wird die Fokussierung auf eine Prägung 

durch den Einflussfaktor Religion begründet (vgl. Pfündel et al. 2021, 84 - 86 ; vgl. 

Sarimski et al. 2021, 128; vgl. Willems 2009, 44). Dementsprechend werden im 

sechsten Kapitel Grundlagen des Sunnitentums erläutert. Mit Hilfe dessen wird zu-

dem die Erarbeitung des Verständnisses von Behinderung der Zielgruppe anhand 

des Qurʾāns begründet (vgl. Krüger 2019, 23 - 27). Anschließend wird in Kapitel sie-

ben die Grundpositionierung bzw. das Selbstverständnis der Profession der Heilpä-

dagogik erarbeitet, da sie die Basis des Verständnisses von Behinderung des/der 

beratenden Heilpädagog_in bilden (vgl. Fischer / Renner 2015, 15 - 19). Aufbauend 
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auf den Erkenntnissen aus den zuvor erläuterten Grundlagen, werden in Kapitel Acht 

in Anlehnung an Adler (2002) zitiert von Barmeyer (2012) die Verständnisse von Be-

hinderung5 der Zielgruppe und der Profession Heilpädagogik erarbeitet. Anschlie-

ßend werden sie hinsichtlich Gemeinsamkeiten und Unterschieden analysiert, sodass 

Empfehlungen und Ansatzpunkte zur Unterstützung einer „interkulturell-[synergeti-

schen]“ (Barmeyer 2012, 154) Beratung der Zielgruppe im Kontext heilpädagogischer 

Frühförderung abgeleitet werden können (vgl. ebd., 154). Dies geschieht in Orientie-

rung an Müller (2007) jeweils entlang von drei Kategorien. Als erstes werden die ent-

sprechenden Menschenbildannahmen analysiert, da sie eine Basis der jeweiligen 

Verständnisse von Behinderung bilden. Des Weiteren wird die Bedeutung des Begrif-

fes Krankheit betrachtet, da dieser sowohl im Qurʾān als auch in der Profession der 

Heilpädagogik nicht mit dem Begriff Behinderung gleichgesetzt wird. Abschließend 

werden konkrete Ausführungen über das Thema Behinderung im Qurʾān sowie in der 

Profession der Heilpädagogik analysiert (vgl. Müller 2007, 5 - 11). Anschließend wer-

den in Kapitel Neun die im Rahmen dieser Bachelor-Thesis erarbeiteten Bestandteile 

einer Basis eines heilpädagogischen Beratungskonzeptes unter Rückbezug auf die 

Ausführungen von Gröschke (1997) zusammenfassend dargestellt. Den Abschluss 

der Bachelor-Thesis bildet ein Fazit.  

 

  

 
5 In der Analyse der Verständnisse von Behinderung wird nicht nach Schwere oder Art einer Behinderung 
unterschieden, da hierzu in Bezug auf das Sunnitentum keine ausreichende Literatur verfügbar ist.   
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2. Heilpädagogische Praxiskonzepte 

Ziel der Bachelor-Thesis ist die Erarbeitung der Basis eines heilpädagogischen Kon-

zeptes für die Beratung von sunnitischen, in erster Generation in Deutschland leben-

den Eltern aus dem Nahen Osten mit einem Kind mit Beeinträchtigung im Kontext 

heilpädagogischer Frühförderung. Jene Basis kann von Heilpädagog_innen in der 

Praxis an die jeweiligen Eltern(-teile) individuell angepasst und durch ihr jeweiliges 

methodisches Vorgehen ergänzt werden. Dementsprechend ist es nicht Ziel dieser 

Bachelor-Thesis, ein in sich abschließendes Beratungskonzept zu entwickeln. Im Fol-

genden werden demnach ausgewählte Grundlagen heilpädagogischer Praxiskon-

zepte dargestellt. Diese bilden den Orientierungsrahmen für die Erarbeitung der Basis 

eines heilpädagogischen Beratungskonzeptes in Bezug auf die Zielgruppe und den 

Kontext dieser Bachelor-Thesis. Zudem wird anhand dessen zum Ende der Bachelor-

Thesis erläutert, welche Aspekte die erarbeitete Basis umfasst und welche Kompo-

nenten bspw. in der Praxis von den beratenden Heilpädagog_innen zu ergänzen sind. 

Hierfür wird auf Ausführungen von Gröschke (1997) zurückgegriffen. 

Gröschke (1997) versteht unter der Arbeit mit einem Konzept, dass zuerst klienten-

zentrierte Ziele formuliert und der Inhalt heilpädagogischer Begleitung in einer spezi-

fischen Situation festgelegt werden, bevor anschließend eine methodisch-didaktische 

Umsetzung erfolgt (vgl. Gröschke 1997, 115). Heilpädagogische Praxiskonzepte stel-

len zudem ein hermeneutisch-pragmatisches Gebilde dar. Somit geht in deren Ent-

wicklung zumeist die Praxis der Theorie voraus. Dementsprechend haben Heilpäda-

gog_innen die Aufgabe, im Praxisalltag sich zeigende Phänomene oder Problemstel-

lungen zu erkennen und sich dem Verstehen dieser anzunähern, um daraus anschlie-

ßend heilpädagogisches Handeln zu entwickeln. Als Ausgangslage heilpädagogi-

scher Praxiskonzepte nennt Gröschke (1997) zum einen die Grundphänomene 

menschlicher Existenz Leiblichkeit, Bewegung, Entwicklung, Spielen, Lernen, 

Sprachlichkeit und Tätigkeit (vgl. ebd., 194 - 249). Ist hier bspw. in einem jener Phä-

nomene ein Unterstützungsbedarf in Bezug auf einen/eine Klient_in erkennbar, kann 

dort eine heilpädagogische Begleitung ansetzen und auf dieser Grundlage ein Hand-

lungskonzept erarbeitet werden (vgl. Gröschke 2007, 72). Zum anderen benennt 

Gröschke (1997) das Vorliegen einer in der Praxis auftretenden Problematik als An-

lass der Entwicklung eines Konzeptes (vgl. Gröschke 1997, 114). Anlass der Erarbei-

tung der Basis eines Beratungskonzeptes im Rahmen dieser Bachelor-Thesis ist 

demnach die Problematik, dass verschiedene Verständnisse von Behinderung der 

Zielgruppe und der Profession der Heilpädagogik zu Spannungen und Erschwernis-

sen im Beratungs- und gesamten Förderprozess führen können (vgl. Barmeyer 2012, 
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34; vgl. Sarimski et al. 2021, 126 - 128). Jene Problematik macht in Anlehnung an 

Gröschke (1997) und unter Rückbezug auf den aktuellen Forschungsstand die Ent-

wicklung eines geeigneten, heilpädagogischen Beratungskonzeptes bzw. einer Basis 

hierfür notwendig (vgl. Gröschke 1997, 114; vgl. 1.).  

Des Weiteren bezeichnet Gröschke (2007) heilpädagogische Praxiskonzepte als 

„Brücken zwischen (wertabstinenter) allgemeiner Theorie und wertgeleiteter konkre-

ter Berufspraxis“ (ebd., 115). Die zu erarbeitenden Grundlagen eines Beratungskon-

zeptes stellen somit eine Verbindung zwischen Theorien, die in der Begegnung mit 

der Zielgruppe von Relevanz sind, und in der Praxis situierten Elternberatung im Kon-

text Frühförderung dar. Heilpädagogische Praxiskonzepte sind immer an die mitei-

nander in Interaktion tretenden Personen geknüpft und von theoretischem Wissen 

des/der Heilpädagog_in sowie von impliziten Faktoren und Annahmen aller Beteilig-

ten geprägt. Nur auf diesem Weg ist es möglich, Theorien auf spezifische, in der Pra-

xis auftretende Situationen zu beziehen und klientenzentriert zu handeln (vgl. ebd., 

115). Auch muss der institutionelle und organisatorische Rahmen des gewählten Kon-

textes betrachtet werden, da dieser das heilpädagogische Handeln determiniert (vgl. 

Gröschke 2007, 73).  

Wird ein Praxiskonzept oder Grundlagen für jenes wie beschrieben entwickelt, müs-

sen abschließend die anthropologische, ethische und pragmatische Dimension erfüllt 

sein. Die anthropologische Dimension betrifft die Kommunikation und das In-Bezie-

hung-Treten von Menschen in einer sozialen Situation (vgl. Gröschke 1997, 189). 

Darüber hinaus müssen Praxiskonzepte über eine wissenschaftliche Basis verfügen. 

Eine zweite Ebene ist die ethische Dimension. Sie betont die heilpädagogischen Men-

schenbildannahmen und das Personalitätsprinzip. Demnach wird jeder Mensch in je-

der Situation in seiner Individualität wahrgenommen und respektiert. Gemäß der 

pragmatischen Dimension müssen aus einem heilpädagogischen Praxiskonzept kon-

krete Handlungen abgeleitet werden können, die sowohl wissenschaftliche als auch 

ethische Grundsätze beachten (vgl. Gröschke 2007, 72).  

Die hier beschriebenen Aspekte heilpädagogischer Konzepte werden in Kapitel neun 

erneut aufgegriffen, um zum einen darzustellen, welche Aspekte die zu erarbeitende 

Basis des Beratungskonzeptes dieser Bachelor-Thesis umfasst und welche durch 

Heilpädagog_innen in der Praxis ergänzt werden müssen bzw. sollten. Zum anderen 

werden die erarbeiteten Inhalte jener Kategorien zusammenfassend dargestellt.  
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3. In Deutschland lebende Menschen mit muslimischer Religi-

onszugehörigkeit und Migrationshintergrund  

Die Daten, welche in diesem sowie den zugeordneten Unterkapitel beschrieben wer-

den, stammen überwiegend aus der Studie „Muslimisches Leben in Deutschland 

2020“ des Forschungszentrums des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. In 

Bezug auf die Zielgruppe der Bachelor-Thesis bietet diese Studie die zurzeit aktu-

ellste Datenlage. Der jeweilige Stand der Daten wird entweder im Text oder in der 

Überschrift des Unterkapitels kenntlich gemacht (vgl. Pfündel et al. 2021). 

Die Anzahl von in Deutschland lebenden Menschen mit muslimischer Religionszuge-

hörigkeit und Migrationshintergrund hat in den letzten Jahren in Folge von Einwande-

rung zugenommen (vgl. ebd., 2021, 9). So ist die Anzahl Angehöriger jenes Perso-

nenkreises von ca. 3,2 bis 3,4 Millionen im Jahr 2011 auf ca. 5,3 bis 5,6 Millionen 

Personen im Jahr 2019 gestiegen (vgl. ebd., 9; vgl. Stichs 2016, 21). Unter ihnen ist 

zudem der Anteil von Menschen mit muslimischer Religionszugehörigkeit in Deutsch-

land aus dem Nahen Osten von ca. 9,6 Prozent (Stand 2011) auf ca. 19,2 Prozent 

(Stand 2019) gestiegen. Dies resultiert u. a. aus Konflikten im Nahen Osten6 und einer 

damit vor allem in den Jahren 2015 und 2016 verbundenen Fluchtmigrationen (vgl. 

Pfündel et al. 2021, 42; vgl. Stichs 2016, 23). Somit leben in Deutschland im Jahr 

2019 ca. 1,05 Millionen Menschen mit muslimischer Religionszugehörigkeit aus dem 

Nahen Osten (vgl. Pfündel et al. 2021, 185). Sie bilden unter Mitberücksichtigung der 

Herkunftsregionen Türkei, Mittlerer Osten, Nordafrika und Südost-Europa nach der 

Türkei den zweitgrößten Anteil von Menschen mit muslimischer Religionszugehörig-

keit und Migrationshintergrund in Deutschland (vgl. ebd., 42). 89,1 Prozent dieses 

Personenkreises gehören wiederum dem Sunnitentum an (vgl. ebd., 47f.). Dement-

sprechend kann angenommen werden, dass in Deutschland lebende, anspruchsbe-

rechtigte Sunnit_innen aus dem Nahen Osten vor allem zukünftig zunehmend poten-

zielle Klient_innen heilpädagogischer Leistungen im Kontext Frühförderung sein wer-

den. Bevor jedoch auf den genannten Kontext eingegangen wird, wird zunächst der 

beschriebene Personenkreis tiefgehender beschrieben und spezifiziert. 

 

 
6 Der Herkunftsregion „Naher Osten“ werden in Anlehnung an die Studie „Muslimisches Leben in 
Deutschland 2020“ die Länder „Irak, Jemen, Jordanien, Libanon, Saudi-Arabien, Syrien, Vereinigte Ara-
bische Emirate“ (Pfündel et al. 2021, 13) zugeordnet (vgl. ebd. 13).  
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3.1. In Deutschland lebende Sunnit_innen aus dem Nahen Osten 

(Stand 2020) 

Die im Folgenden unter 3.1.1. und 3.1.2. dargestellten Aspekte beziehen sich auf in 

Deutschland Lebende muslimischer Religionszugehörigkeit aus dem Nahen Osten. 

Unter 3.1.3. werden neben Daten in Bezug auf in Deutschland Lebende muslimischer 

Religionszugehörigkeit mit und ohne Angabe des Herkunftslandes auch Zahlen be-

züglich in Deutschland lebender Sunnit_innen dargestellt. Die nun folgenden Diffe-

renzierungen resultieren aus den Kategorien, die in der Studie „Muslimisches Leben 

in Deutschland 2020“ verwendet werden (vgl. Pfündel et al. 2021). 

 

3.1.1. Altersstruktur der in Deutschland Lebenden muslimischer Religi-

onszugehörigkeit aus dem Nahen Osten (Stand 2020) 

Die Altersverteilung der in Deutschland Lebenden muslimischer Religionszugehörig-

keit zeigt, dass im Vergleich verhältnismäßig viele muslimische Kinder und Jugendli-

che aus dem Nahen Osten in Deutschland leben. Ca. 30,3 Prozent sind jünger als 15 

Jahre, wovon wiederum ca. 9 Prozent zwischen Null und Vier Jahren alt und ca. 21,3 

Prozent zwischen fünf und 14 Jahren alt sind. Der Anteil 15- bis 24-jähriger Personen 

liegt bei ca. 22,3 Prozent. Die prozentmäßig größte Gruppe mit ca. 30,6 Prozent bil-

den Menschen zwischen 25 bis 44 Jahren, wohingegen Erwachsene zwischen 45 

und 64 Jahren mit ca. 14,8 Prozent und Personen in einem Alter von 65 Jahren auf-

steigend mit ca. 2 Prozent vertreten sind (vgl. Pfündel et al., 49f.). Dementsprechend 

ist davon auszugehen, dass sowohl zum Zeitpunkt der Datenerhebung als auch ver-

mutlich zukünftig Kinder des Personenkreises ausgehend von ihrem Alter sowie El-

tern bzw. Familien potenzielle Klient_innen heilpädagogischer Leistungen im Kontext 

Frühförderung sein können und werden.    

 

3.1.2. Zuwanderungsgeneration, durchschnittliche Aufenthaltsdauer 

und Staatsangehörigkeit der in Deutschland Lebenden muslimi-

scher Religionszugehörigkeit aus dem Nahen Osten (Stand 2020) 

Muslimische Religionsangehörige aus dem Nahen Osten leben zu einem Anteil von 

ca. 86,8 Prozent in erster Generation in Deutschland. Da sie demnach eine deutliche 

Mehrheit gegenüber Angehörigen des Personenkreises der Nachfolgegeneration dar-

stellen, befasst sich die Bachelor-Thesis mit in erster Generation in Deutschland le-

benden Sunnit_innen aus dem Nahen Osten. Ihre Aufenthaltsdauer liegt im Dur-

schnitt bei ca. 6,6 Jahren, wobei ca. 84 Prozent des Personenkreises unter fünf Jahre 

in Deutschland leben. Dies ist u. a. auf die Fluchtmigration in den Jahren 2015 und 
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2016 zurückzuführen. Da demnach ein Großteil der Personengruppe die gesetzlich 

festgelegte Einbürgerungsfrist im Jahr 2020 nicht erfüllt, besitzen ca. 9 Prozent der in 

erster Generation in Deutschland Lebenden Sunnit_innen aus dem Nahen Osten eine 

deutsche Staatsangehörigkeit (vgl. Pfündel et al. 2021, 64f., 70 - 72). In Anlehnung 

an Pfündel et al. (2021) ändert sich dies vermutlich ab dem Jahr 2021, da u. a. Men-

schen mit Fluchterfahrung nach Artikel 1 der Genfer Flüchtlingskonvention Anspruch 

auf Einbürgerung nach sechs Jahren haben. Dementsprechend ist anzunehmen, 

dass die Zielgruppe dieser Bachelor-Thesis ab dem Jahr 2021 vermehrt die deutsche 

Staatsangehörigkeit erwerben kann. Werden Kinder mit Beeinträchtigung jenes Per-

sonenkreises vor Einbürgerung ihrer Eltern geboren, können sie, wenn ihre Eltern 

eingebürgert werden und sie selbst bereits seit drei Jahren in Deutschland leben, mit-

eingebürgert werden. Kinder mit Beeinträchtigung von Eltern der Zielgruppe dieser 

Bachelor-Thesis, die zu einem Zeitpunkt geboren werden, an dem bereits ein Eltern-

teil die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, erwerben durch eine Geburt in Deutsch-

land die deutsche Staatsangehörigkeit (vgl. Die Beauftragte der Bundesregierung für 

Migration, Flüchtlinge und Integration 2018, 23, 25f., 31, ; vgl. Pfündel et al. 2021, 

64f., 70). Der Besitz einer deutschen Staatsangehörigkeit ist insofern relevant, als 

dass diese eine Voraussetzung für den Leistungsanspruch auf heilpädagogische 

Leistungen im Kontext Frühförderung darstellt. Darauf wird unter 4.1. näher einge-

gangen (vgl. § 100 SGB IX; vgl. 4.1.).  

 

3.1.3. Glaubensfestigkeit in erster Generation in Deutschland lebender 

Sunnit_innen aus dem Nahen Osten (Stand 2020) 

Da in Bezug auf die Glaubensfestigkeit der gewählten Zielgruppe dieser Bachelor-

Thesis keine Daten zugänglich sind, werden drei verschiedene Statistiken einer Stu-

die herangezogen. Dabei handelt es sich um subjektive Aussagen der befragten Per-

sonen im Rahmen der Studie „Muslimisches Leben in Deutschland 2020“ (vgl. Pfün-

del et al. 2021, 82). 

Menschen mit Migrationshintergrund muslimischer Religionszugehörigkeit, die in ers-

ter Generation in Deutschland leben, geben zu ca. 30,4 Prozent eine starke Gläubig-

keit an und ca. 52 Prozent bezeichnen sich als „eher gläubig“ (ebd., 84). Im Vergleich 

zu Angehörigen jenes Personenkreises, die in späteren Generation in Deutschland 

leben, besteht in der Ausprägung der Gläubigkeit hinsichtlich der Stärke der Gläubig-

keit, wenn die beiden zuvor beschriebenen Rubriken addiert werden, ein Unterschied 

von ca. 3 Prozent. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass die Glaubensfes-

tigkeit jenes Personenkreises auch in späteren Generationen nur in einem geringen 
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Maß abnimmt. In Bezug auf Personen muslimischer Religionszugehörigkeit aus dem 

Nahen Osten kann festgehalten werden, dass sich ca. 36,7 Prozent dieser Gruppe 

als „stark gläubig“ (ebd., 85) und 53,7, Prozent als „eher gläubig“ (ebd., 85) betiteln. 

Hieraus kann geschlossen werden, dass ein Großteil jenes Personenkreises gläubig 

ist. Eine Statistik bezogen auf in Deutschland lebende Sunnit_innen zeigt des Weite-

ren, dass Angehörige des Sunnitentums mit ca. 88,6 Prozent mehrheitlich gläubig 

sind (vgl. ebd. 86).  

Zusammenfassend kann angenommen werden, dass in erster Generation in 

Deutschland lebende Sunnit_innen aus dem Nahen Osten überwiegend gläubig sind 

und Religion dementsprechend ein bedeutsamer Faktor darstellen kann (vgl. ebd., 84 

- 86). 

 

3.2. Kinder mit Beeinträchtigung von sunnitischen, in erster Genera-

tion in Deutschland lebenden Eltern aus dem Nahen Osten 

Derzeit existieren keine Statistiken, die verlässliche Daten bezüglich der Anzahl von 

in erster Generation in Deutschland lebenden sunnitischen Kindern mit Beeinträchti-

gung aus dem Nahen Osten darstellen. Zudem ist unklar, wie viele Kinder mit Beein-

trächtigung in den letzten Jahren im Nahen Osten gelebt haben und ihr Herkunftsland 

verlassen haben. Dementsprechend sind kaum Rückschlüsse auf die Anzahl Ange-

höriger jener Personengruppe in Deutschland möglich (vgl. Sebeh 2013, 109). Es 

kann jedoch festgehalten werden, dass ca. 90 Prozent der in erster Generation in 

Deutschland Lebenden muslimscher Religionszugehörigkeit auf Grund von „Krieg 

und Verfolgung“ (Pfündel et al. 2021, 184) in ihren jeweiligen Herkunftsländern nach 

Deutschland emigriert sind (vgl. ebd., 184). Kinder von Eltern, die in Folge dieser 

Gründe ihr Herkunftsland verlassen müssen, sind in einem erhöhtem Maß von kog-

nitiven sowie sozial-emotionalen Beeinträchtigungen bedroht. Dies bezieht sich so-

wohl auf Kinder dieser Personengruppe, die diese Ereignisse miterlebt haben, als 

auch auf jene, die hier in Deutschland geboren sind (vgl. Fegert et al. 2017, 6). Zudem 

besteht unabhängig davon die Möglichkeit, dass in Folge von Wechselwirkungen zwi-

schen dem Gesundheitszustand und Person- sowie Umweltfaktoren Kinder von in 

erster Generation in Deutschland lebenden Eltern aus dem Nahen Osten eine Beein-

trächtigung vorweisen oder von einer Beeinträchtigung bedroht sind (vgl. Grampp 

2019, 35 - 37).  
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3.3. Zwischenfazit 

Stand 2019 leben ca. 1,05 Millionen Menschen muslimischer Religionszugehörigkeit 

aus dem Nahen Osten in Deutschland, wovon ca. 89,1 Prozent dem Sunnitentum 

angehören und 86,8 Prozent als erste Generation in Deutschland leben (vgl. 3.; vgl. 

3.1.2). Sie sind vermutlich überwiegend gläubig (vgl. 3.1.3.). Unter Berücksichtigung 

der Altersstruktur kann angenommen werden, dass Familien dieses Personenkreises 

mögliche Klient_innen im Kontext heilpädagogischer Frühförderung darstellen (vgl. 

3.1.1.). Zudem werden Personen jener Gruppe vermutlich ab dem Jahr 2021 zuneh-

mend über eine deutsche Staatsangehörigkeit verfügen, sodass jene Eltern mit einem 

Kind mit Beeinträchtigung Anspruch auf heilpädagogische Leistungen im Kontext 

Frühförderung geltend machen könnten (vgl. 3.1.2.). Wie viele Eltern mit einem Kind 

mit Beeinträchtigung jenes Personenkreises in Deutschland leben ist unklar. Unter 

Rückbezug der unter 3.2. dargestellten Aspekte ist jedoch davon auszugehen, dass 

jene Personengruppe in Deutschland vertreten ist (vgl. 3.2.).  

Zusammenfassend kann also vermutet werden, dass in erster Generation in Deutsch-

land lebende sunnitische Eltern mit einem Kind mit Beeinträchtigung sowohl jetzt als 

auch zukünftig potenzielle Klient_innen von Heilpädagog_innen im Rahmen von El-

ternberatung im Kontext heilpädagogischer Frühförderung sind bzw. sein könnten. 

Vor diesem Hintergrund werden im folgenden Kapitel zunächst Grundlagen heilpäda-

gogischer Leistungen im Kontext Frühförderung erläutert.    

 

 

4. Elternberatung als heilpädagogische Leistung im Kontext 

Frühförderung  

Heilpädagogische Leistungen im Kontext Frühförderung richten sich an behinderte 

sowie an von Behinderung7 bedrohte Kinder bis zum Schuleintritt sowie ihre Eltern 

bzw. Personen mit Elternfunktion (vgl. Thurmair / Naggl 2010, 13). Sie können ent-

weder gemäß § 46 SGB IX als Komplexleistung in Kombination mit medizinisch-the-

rapeutischen Maßnahmen oder gemäß § 79 Abs. 1 und 2 als heilpädagogische Soli-

tärleistung erbracht werden (vgl. Landschaftsverband Westfalen-Lippe o.J., o.S.). Im 

Zentrum der vorliegenden Arbeit steht die Beratung von Eltern mit einem Kind mit 

Beeinträchtigung im Kontext heilpädagogischer Frühförderung, welche in beiden For-

men der Leistungserbringung gleichermaßen Bestandteil ist (vgl. §§ 46 Abs. 1 und 2, 

 
7 In Kapitel vier sowie den dazugehörigen Unterkapiteln werden die Begriffe „Behinderung“ bzw. „behin-
dert“ verwendet, da diese Begriffe auch im SGB IX verwendet werden und die Begriffe „Beeinträchtigung“ 
bzw. „beeinträchtigt“ zu Verfälschungen führen könnten.  
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79 Abs. 2 SGB IX; vgl. §§ 5 Abs. 2 und 3, 6 FrühV). Wird im weiteren Verlauf der 

Bachelor-Thesis der Begriff „heilpädagogische Leistungen im Kontext Frühförderung“ 

verwendet, sind vor diesem Hintergrund beide Formen der Leistungserbringung an-

gesprochen. 

Für eine erste Annäherung an die Elternberatung als heilpädagogische Leistung im 

Kontext Frühförderung werden zunächst leistungsrechtliche Grundlagen dargestellt.   

 

4.1. Der leistungsberechtigte Personenkreis  

Um Anspruch auf heilpädagogische Leistungen im Kontext Frühförderung geltend 

machen zu können, muss ein Kind vor Schuleintritt zum einen „wesentlich“ (§ 99 

Abs.1 SGB IX) in seiner gleichwertigen, gesellschaftlichen Partizipation beeinträchtigt 

oder von diesem Zustand bedroht sein (vgl. § 99 Abs.1 und 2 SGB IX). Gemäß § 2 

SGB IX liegt eine Behinderung vor, wenn die gesellschaftliche Partizipation einer Per-

son in Folge von Wechselwirkungen zwischen „körperliche[n], seelische[n], geis-

tige[n] oder Sinnesbeeinträchtigungen […]  [und] einstellungs- und umweltbedingten 

Barrieren“ (§ 2 Abs. 1 S.1 SGB IX) höchstwahrscheinlich über eine Zeitspanne von 

mehr als sechs Monaten beeinträchtigt ist. Dies trifft gem. § 2 Abs. 1 S. 2 SGB IX zu, 

wenn die körperliche und gesundheitliche Verfassung nicht altersentsprechend ist. 

Von einer Behinderung bedroht ist eine Person hingegen, wenn das Eintreten einer 

Behinderung entsprechend der dargestellten Definition vermutet wird bzw. vermutete 

werden kann (vgl. § 2 Abs. 1 SGB IX). Darüber hinaus haben auch Kinder vor ihrem 

Schuleintritt Anspruch auf heilpädagogische Leistungen im Kontext Frühförderung, 

die in Folge eines Zusammenwirkens von „anderen geistigen, seelischen, körperli-

chen oder Sinnesbeeinträchtigungen“ (§ 99 Abs. 3 SGB IX) und ihrem Umfeld sowie 

ihrer Umwelt in einer gleichwertigen, gesellschaftlichen Partizipation beeinträchtigt 

sind (vgl. § 99 Abs. 3 SGB IX). Zum anderen muss der Umstand gegeben sein, dass 

fachlich basiert vermutet werden kann, dass das Eintreten einer Behinderung verhin-

dert, das Fortschreiten einer Behinderung verzögert oder die Auswirkungen einer Be-

hinderung verringert oder abgewehrt werden können (vgl. § 79 Abs. 1 SGB IX; vgl. § 

90 Abs. 2 SGB IX). Dies trifft gem. § 79 Abs. 1 SGB IX nicht auf Kinder vor dem 

Schuleintritt zu, die schwerstbehindert oder schwerstmehrfachbehindert sind. Sie ha-

ben generell Anspruch auf heilpädagogische Leistungen (vgl. § 79 Abs. 1 SGB IX). 

Ein Leistungsanspruch des beschriebenen Personenkreises gilt u. a. nicht für „Aus-

länder[_innen], die im Besitz einer Niederlassungserlaubnis oder eines befristeten 

Aufenthaltstitels sind und sich voraussichtlich dauerhaft im Bundesgebiet aufhalten“ 

(§ 100 Abs. 1 S. 2 SGB IX) sowie Personen, die gemäß § 1 AsylbLG 
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leistungsberechtigt sind (vgl. § 100 SGB IX). In Bezug auf Kinder von in erster Gene-

ration in Deutschland lebenden, sunnitischen Eltern aus dem Nahen Osten ist anzu-

nehmen, dass sie ab dem Jahr 2021 vermutlich zunehmend über eine deutsche 

Staatsangehörigkeit verfügen und dementsprechend leistungsberechtigt sind bzw. 

sein werden (vgl. 3.1.2.). 

 

4.2. Elternberatung als Teil der heilpädagogischen Leistung im Kon-

text Frühförderung  

Die Beratung von Eltern eines Kindes mit Beeinträchtigung ist eine heilpädagogische 

Leistung im Kontext Frühförderung, welche vor allem folgende Aspekte beinhaltet: 

„das Erstgespräch, […] anamnestische Gespräche mit Eltern und anderen Bezugs-

personen, […] die Vermittlung der Diagnose,[…] Erörterung und Beratung des Förder- 

und Behandlungsplans,[…] Austausch über den Entwicklungs- und Förderprozess 

des Kindes einschließlich Verhaltens- und Beziehungsfragen,[…] Anleitung und Hilfe 

bei der Gestaltung des Alltags,[…] Anleitung zur Einbeziehung in Förderung und Be-

handlung,[…] Hilfen zur Unterstützung der Bezugspersonen bei der Krankheits- und 

Behinderungsverarbeitung […] [sowie die] Vermittlung von weiteren Hilfs- und Bera-

tungsangeboten“ (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 - 9 FrühV) (vgl. §§ 5 Abs. 2 und 3, 6 FrühV).  

In diesem Kapitel wird zunächst eine von zwei Grundformen von Elternberatung im 

Kontext Frühförderung tiefgehender erarbeitet, sodass im späteren Verlauf Empfeh-

lungen und Ansatzpunkte für selbige Art von Beratung entwickelt werden können (vgl. 

Thurmair / Naggl 2010, 199f.). Da die Beratung der gewählten Zielgruppe in einem 

interkulturellen Kontext stattfindet, werden anschließend Besonderheiten von inter-

kulturellen Beratungsprozessen sowie ein Vorgehen zur Gestaltung von „interkultu-

rell-[synergetischen]“ (Barmeyer 2012, 154) und -sensiblen Begegnung- und Bera-

tungsprozessen erläutert, an dem sich die Analyse der Bachelor-Thesis orientiert (vgl. 

ebd., 81f., 154). 

 

4.2.1. Formen von Elternberatung  

Auch wenn die Ausgestaltung von Beratungsprozessen sich unterschieden kann, 

können zwei wesentliche Formen von Elternberatung unterschieden werden. 

Thurmair und Naggl (2010) beschreiben hierbei zwei übergeordnete Ziele von Eltern-

beratung im Kontext Frühförderung, die inhaltlich verschieden sind, jedoch miteinan-

der in Verbindung stehen und je nachdem, wie sie in der Praxis umgesetzt werden, 

ineinander übergehen. Die zwei daraus abgeleiteten Grundformen von Elternbera-

tung werden im Folgenden tiefgreifender betrachtet. 
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Zum einen soll im Rahmen einer „psychotherapeutisch [orientierten] [Eltern-]Bera-

tung“ (Thurmair / Naggl 2010, 200) die Betrachtung und Reflexion der eigenen Le-

benssituation begleitet werden, sodass Eltern in ihrem Handeln Sicherheit und Stabi-

lität für ihr Familiensystem dazugewinnen können. Es geht somit darum, Eltern Raum 

für eigene Anliegen, Gefühle, Bedürfnisse etc. zu geben und die Auseinandersetzung 

mit diesen zu begleiten. Diese Form der Elternberatung stellt im Gegensatz zu der 

zweiten Form von Elternberatung, die anschließend dargestellt wird, eine gesonderte 

Unterstützungsmöglichkeit dar, die außerhalb des Frühförderprozesses situiert ist 

(vgl. ebd., 24, 200, 214 - 216.). 

Zum anderen existiert die fachliche Elternberatung, welche im Rahmen dieser Ba-

chelor-Thesis im Fokus steht. Mit Hilfe jener Art von Beratung sollen Eltern in ihren 

Kompetenzen gestärkt werden, um so den Bedürfnissen ihres Kindes bedarfsgerecht 

entsprechen zu können. Diese Form von Elternberatung findet von der ersten Kon-

taktaufnahme mit der Frühförderstelle bis zum Ende des Frühförderprozesses statt. 

Unter Rückbezug auf Thurmair und Naggl (2010) ist sie von jeder in einer Frühförder-

stelle tätigen Person und somit auch ggf. von Heilpädagog_innen zu leisten. Basis 

der Beratung bildet hierbei die jeweilige professionsspezifische Perspektive (vgl. ebd., 

24, 201f.). Thurmair und Naggl (2010) beschreiben in diesem Zusammenhang drei 

Kernelemente von fachlicher Elternberatung, die „Information“ (ebd., 201), „Anleitung“ 

(ebd., 202) und „entwicklungsdiagnostische Beratung“ (ebd., 202). Für jene Elemente 

werden in Kapitel Acht Empfehlungen und Ansatzpunkte für Heilpädagog_innen für 

die Beratung der Zielgruppe im Kontext heilpädagogischer Frühförderung formuliert. 

Das Kernelement des Informierens der Eltern bezieht sich auf die Weitergabe von 

Erkenntnissen, Beobachtungen und Vermutungen in Bezug auf den Ist-Zustand der 

Entwicklung sowie den entwicklungsbezogenen Bedarfen und Perspektiven ihres Kin-

des. Auch werden Entwicklungsmöglichkeiten und -grenzen im Rahmen (heilpädago-

gischer) Frühförderung aufgezeigt, Anregungen für den Umgang und die Unterstüt-

zung ihres Kindes erarbeitet sowie bei Bedarf und/oder am Ende der Begleitung im 

Rahmen der (heilpädagogischen) Frühförderung weitere Unterstützungsmaßnahmen 

besprochen. Auch werden, wenn gewünscht, bspw. Kontakte zu Familien in einer 

vergleichbaren Lebenssituation hergestellt (vgl. ebd., 24). Das Vorgehen innerhalb 

des Frühförderprozesses findet stets in Vereinbarung mit den Eltern statt. Darüber 

hinaus können gesellschaftliche Vorurteile, die mit bestimmten Beeinträchtigungen 

verbunden werden, gemeinsam hinterfragt und alternative Verständnisse erarbeitet 

werden. Zudem ist Raum für das Besprechen offener Fragestellungen und Unsicher-

heiten sowie einem Austausch über unterschiedliche Perspektiven (vgl. ebd., 201f.). 
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Das Kernelement des Anleitens von Eltern wiederum bezieht sich darauf, dass Heil-

pädagog_innen Eltern u. a. Verhaltens- und Übungsmöglichkeiten an die Hand ge-

ben, die sie in ihren Alltag integrieren können. Dabei sollte beachtet werden, dass 

Eltern in ihrer Funktion als Eltern bleiben und nicht die von Heilpädagog_innen über-

nehmen (vgl. ebd., 202). Das dritte Element ist „[die] entwicklungsdiagnostische Be-

ratung“ (ebd., 202). Entwicklungspsychologische Ansätze nehmen an, dass die Qua-

lität der Bindung zwischen Eltern und Kind eine relevante Bedingung für die kindliche 

Entwicklung darstellt. Vor diesem Hintergrund ist es in Anlehnung an Thurmair und 

Naggl (2010) Aufgabe von Heilpädagog_innen, eine sichere Beziehung bzw. Bindung 

zwischen Eltern und Kind zu unterstützen. Heilpädagog_innen können hierfür Eltern 

für die Bedarfe ihres Kindes sensibilisieren sowie bei der Annäherung an das Verste-

hen und Erkennen des Verhaltens und der Bedürfnisse des Kindes unterstützen. El-

tern erhalten die Möglichkeit, in Kontakt mit ihrem Kind Sicherheit und Vertrauen zu 

erlangen sowie sich einem intuitiven Reagieren auf das Verhalten ihres Kindes anzu-

nähern. Auf diesem Weg können auftretende Konflikte zwischen Eltern und ihrem 

Kind vorgebeugt, verringert und/oder gelöst sowie die Beziehung zwischen Eltern und 

ihrem Kind unterstützt bzw. gefestigt werden. Neben den beschriebenen Kernelemen-

ten ist es bedeutsam, dass Heilpädagog_innen die Ressourcen, Möglichkeiten, Be-

dürfnisse und Sichtweisen von Eltern berücksichtigen (vgl. ebd., 202f.). In Bezug auf 

die Beratung von sunnitischen, in erster Generation in Deutschland lebenden Eltern 

aus dem Nahen Osten mit einem Kind mit Beeinträchtigung ist es demnach von Re-

levanz, ihre jeweilige Kultur und die damit verbundenen Annahmen und Sichtweisen 

zu beachten.   

 

4.2.2. Elternberatung in einem interkulturellen Kontext  

In der Begegnung zwischen sunnitischen, in erster Generation in Deutschland leben-

den Eltern aus dem Nahen Osten mit einem Kind mit Beeinträchtigung und Heilpäda-

gog_innen treffen zwei unterschiedliche Kulturen aufeinander. Diese unterscheiden 

sich möglicherweise zum Teil in ihren Werten, Normen, Erklärungsansätzen, Men-

schen- und Weltbildannahmen etc. (vgl. Thurmair / Naggl 2010, 81). Die Beratung 

von in erster Generation in Deutschland lebenden, sunnitischen Eltern aus dem Na-

hen Osten mit einem Kind mit Beeinträchtigung findet demnach in einem interkultu-

rellen Kontext statt. Hierbei können im Beratungsprozess in Anlehnung an Barmeyer 

(2012) sowohl „Critical Incidents“ (Barmeyer 2012, 82) als auch „Synergie“ (ebd., 82) 

entstehen. Ein „Critical Incident“ (ebd., 34) in einem interkulturellen Beratungsprozess 

ist geprägt von Fehlinterpretationen und Uneinigkeiten bzw. Spannungen. Somit 
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besteht die Möglichkeit, dass in der fachlichen Beratung der ausgewählten Zielgruppe 

im gegeben Kontext Spannungen und Erschwernisse entstehen, wenn Eltern und 

Heilpädagog_innen über eine kulturell unterschiedlich geprägte Sichtweise auf eine 

Thematik verfügen. Ein in diesem Zusammenhang relevanter Aspekt ist das Ver-

ständnis von Behinderung zwischen den genannten Akteur_innen, welches im Rah-

men dieser Bachelor-Thesis analysiert werden soll. Die jeweiligen kulturell geprägten 

Verständnisse können zu unterschiedlich Ansichten führen, die wiederum Spannun-

gen erzeugen können. Jene Spannungen können ggf. eine aktive Zusammenarbeit 

erschweren bzw. blockieren und so den gesamten Frühförderprozess sowie ggf. das 

Erreichen von Frühförderzielen erschweren (vgl. ebd., 34; vgl. Sarimski et al. 2021, 

126 - 130). Der Begriff „Synergie“ (Barmeyer 2012, 82) hingegen verweist im Kontext 

von Elternberatung auf interkulturelle Beratungssituationen, in denen kulturelle Unter-

schiede wahrgenommen, respektiert und im Sinne von prozessunterstützenden Ge-

gebenheiten eingesetzt werden. Um zuvor geschilderten Spannungen und Auswir-

kungen vorbeugen bzw. diese mindern zu können, bedarf es ein „interkulturell-[syner-

getisches]“ (ebd., 154) sowie -sensibles Verhalten der beratenden Heilpädagog_in-

nen. Die Erarbeitung von in diesem Zusammenhang zu beachtenden Aspekten ori-

entiert sich in dieser Bachelor-Thesis an einem von Adler (2002) vorgeschlagenen 

und von Barmeyer (2012) ausgeführten Vorgehen. Nach Adler (2002) ist es zunächst 

relevant, den Konfliktpunkt zu isolieren. Betrachtet wird jener Konfliktpunkt, der aus 

den unterschiedlichen Verständnissen von Behinderung der am Beratungsprozess 

beteiligten Akteur_innen resultieren kann. Darauf aufbauend ist es in Anlehnung an 

Adler (2002) von Bedeutung, Übereinstimmungen und Verschiedenheiten bezüglich 

des Verständnisses von Behinderung von in erster Generation in Deutschland leben-

den, sunnitischen Eltern aus dem Nahen Osten mit einem Kind mit Beeinträchtigung 

und der Profession der Heilpädagogik zu erarbeiten. Auf dieser Grundlage können 

anschließend Ansatzpunkte sowie Empfehlungen für Heilpädagog_innen in Bezug 

auf die Beratung von Eltern der beschriebenen Zielgruppe im Kontext heilpädagogi-

scher Frühförderung formuliert werden, um eine „interkulturell-synergetische“ (ebd., 

154) und -sensible Elternberatung zu ermöglichen (vgl. ebd., 153 - 155).  

Bevor nun die Gegenüberstellung der Verständnisse von Behinderung der beteiligten 

Akteur_innen folgen kann, muss zunächst betrachtet werden, wovon die jeweiligen 

Verständnisse geprägt sein können. Für das Verständnis von Heilpädagog_innen 

wird das der Profession der Heilpädagogik entsprechende Verständnis analysiert, u. 

a. da dieses eine tragende Basis heilpädagogischen Verstehens und Handelns dar-

stellt (vgl. Greving / Ondracek 2014, 256f.). In Bezug auf das Verständnis von in erster 
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Generation in Deutschland lebenden, sunnitischen Eltern aus dem Nahen Osten mit 

einem Kind mit Beeinträchtigung, muss analysiert werden, durch welche Aspekte ihr 

(kulturelles) Verständnis geprägt sein könnte.  

 

 

5. Die Bedeutung von Kultur und Religion für die Sichtweise 

auf Behinderung  

Für die Betrachtung der Fragestellung, wodurch das Verständnis von Behinderung 

von in erster Generation in Deutschland lebenden sunnitischen Eltern aus dem Nahen 

Osten geprägt sein kann, werden Ausführungen bezüglich des sogenannten  Kultu-

rellen Models von Behinderung herangezogen. Im Folgenden werden konzeptionelle 

Grundlagen jenes Modells dargestellt sowie anschließend die Analyse des Verständ-

nisses von Behinderung der Zielgruppe auf Grundlage eines zentralen, einflussneh-

menden Aspektes begründet.  

Das sogenannte Kulturelle Modell von Behinderung ist neben weiteren Modellen von 

Behinderung unter Einfluss verschiedener Bewegungen von Menschen mit Beein-

trächtigung im Kontext der Disability Studies entwickelt worden. Entstanden ist jenes 

Modell in den Vereinigten Staaten von Amerika und ist heute in Deutschland sowie 

weiteren Ländern bekannt. Das Kulturelle Modell baut auf dem Sozialen Modell von 

Behinderung auf und kann als Weiterentwicklung dessen verstanden werden (vgl. E-

gen 2020, 32). In dem Sozialen Modell wird Behinderung als Folge sozialer Systeme 

angesehen, die Menschen mit Beeinträchtigung durch Aufbau und Aufrechterhaltung 

von Barrieren an der gesellschaftlichen Teilhabe behindern. Es ist somit die Frage-

stellung leitend, wie Behinderung (gesellschaftlich) gebildet wird (vgl. ebd. 2020, 26). 

Das Kulturelle Modell wurde ursprünglich in einer Zusammenarbeit verschiedener, 

wissenschaftlicher Disziplinen entwickelt, um u. a. die Entstehung von Behinderung 

und Nicht-Behinderung aus einem veränderten Standpunkt zu analysieren. Hierbei 

liegt der Fokus nicht auf einer einzelnen Person, sondern auf der gesellschaftlichen 

sowie kulturellen Konstruktion eines Verständnisses von Behinderung (vgl. Hirsch-

berg 2022, 101). Dementsprechend kann das Kulturelle Modell Aufschluss über kul-

turelle Einflussfaktoren des Verständnisses von Behinderung von in erster Generation 

in Deutschland lebender, sunnitischer Eltern aus dem Nahen Osten geben.  

Die Bedeutung des Begriffs Kultur entspricht im Kontext des Kulturellen Modells von 

Behinderung dem Verständnis von Kulturwissenschaft. Demnach umfasst Kultur nach 

Waldschmidt (2006) „das gesamte Erbe einer Gesellschaft, der aktuelle Bestand an 

Werten und Normen, Symbole und Sprache, Traditionen und Institutionen, Wissen, 
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Rituale und Praktiken, Geschichte und Geschichten, die eine Gesellschaft entwickelt 

hat und die sie in Erziehungs- und Bildungsprozessen an die Gesellschaftsmitglieder 

weiter gibt“ (Waldschmidt 2006, 90f.). Kultur und somit auch das Verständnis von Be-

hinderung weisen dementsprechend eine Pluralität auf, die es nötig macht, sich ge-

zielt mit dem Verständnis eines bestimmten Personenkreises auseinanderzusetzen. 

Aus diesem Grund wird in Kapitel Drei die Zielgruppe dieser Bachelor-Thesis diffe-

renziert beschrieben und konkretisiert (vgl. ebd. 2006, 90f.). Darüber hinaus werden 

die beschriebenen Aspekte, die Kultur umfasst, wiederum von verschiedenen Ein-

flussfaktoren bedingt. Eine Betrachtung aller potenziellen Einflussnahmen würde den 

Rahmen der Bachelor-Thesis übersteigen, sodass eine Spezialisierung auf einen 

Faktor nötig erscheint. Ein Einflussfaktor ist bspw. Religion, welche ein bestimmtes 

Welt- und Menschenbild zur Verfügung stellt. In Abhängigkeit des Stellenwertes von 

Religion innerhalb einer Kultur, kann diese einen prägenden Einfluss auf jene be-

schriebene Aspekte von Kultur haben (vgl. Willems 2009, 44).  

In Bezug auf das Verständnis von in erster Generation in Deutschland lebenden, sun-

nitischen Eltern aus dem Nahen Osten mit einem Kind mit Beeinträchtigung kann zum 

einen festgehalten werden, dass u. a. Kleemann (2010) sowie weitere Autor_innen 

dem Islam einen bedeutsamen Einfluss auf das Verständnis von Behinderung zu-

sprechen (vgl. Kleemann 2010, 221; vgl. Sarimski et al. 2021, 128). Zum anderen gilt 

der beschriebene Personenkreis unter Rückgriff auf Daten aus der Studie „Muslimi-

sches Leben in Deutschland 2020“ als zu einem Großteil stark bis überwiegend gläu-

big (vgl. Pfündel et al. 2021, 84 - 86; vgl. 3.1.3.). Vor diesem Hintergrund kann ange-

nommen werden, dass das Sunnitentum einen prägenden Einfluss auf das kulturell 

geprägte Verständnis von Behinderung von in erster Generation in Deutschland le-

bender, sunnitischer Eltern aus dem Nahen Osten mit einem Kind mit Beeinträchti-

gung hat. Dementsprechend wird in dieser Bachelor-Thesis analysiert, welches Ver-

ständnis von Behinderung im Sunnitentum vorherrschend ist.  

Bevor nun die Verständnisse von Behinderung der Zielgruppe und der Profession 

Heilpädagogik analysiert werden, werden zunächst in Bezug auf die Prägung jener 

Verständnisse bedeutsame Grundlagen des Sunnitentums sowie anschließend der 

Profession der Heilpädagogik erläutert.  

 

 

6. Das Sunnitentum  

Auf Grund dessen, dass die gewählte Zielgruppe dieser Bachelor-Thesis dem Sunni-

tentum angehört, werden zunächst ausgewählte Grundlagen dieser 
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Glaubensrichtung dargestellt. Anschließend wird auf die Pluralität im Islam sowie dem 

Sunnitentum eingegangen und eine Fokussierung auf den Qurʾān für die Erarbeitung 

des Verständnisses von Behinderung im Sunnitentum begründet. Darauf aufbauend 

werden die drei Hauptquellen des Sunnitentums beschrieben, wobei aus dem zuvor 

genannten Grund schwerpunktmäßig der Qurʾān betrachtet wird. 

   

6.1. Hauptströmungen im Sunnitentum 

Das Sunnitentum ist die Glaubensrichtung im Islam, welche die meisten Angehörigen 

vorweist. Ihr Eigenname ist „Ahl as-sunna  wa-l-ǧamāʿa“ und sagt aus, dass sich An-

gehörige dieser Glaubensrichtung als eine religiöse Gemeinschaft verstehen und der 

prophetischen Lebensart Muhammads (Sunna) folgen. Die Sunna wird in mehreren 

Hadithen beschrieben (vgl. Kalisch o.J., 1; vgl. Scheiner 2016, 111).  

Innerhalb des Sunnitentums existieren laut Kalisch (o.J.) zwei Hauptrichtungen, die 

Salafīya und das Traditionssunnitentum. Die Salafīya richtet ihre religiösen Auffas-

sungen an dem Qurʾān und der Sunna Muhammads aus, welche in Hadithen8 be-

schrieben wird. Begründet wird dies damit, dass die ersten drei Generationen von 

Menschen muslimischer Religionszugehörigkeit diesen gefolgt seien. Aus der Sicht 

der Salafīya sind Sunnit_innen nicht dazu verpflichtet, sich an einer Rechtschule zu 

orientieren. Dementsprechend berufen sie sich neben dem Qurʾān und den Hadithen 

auch auf den Iǧtihād, d. h. auf die eigene Erkenntnis und Rechtsfindung. Zudem wird 

die systemische, rationalistische Theologie abgelehnt. Ursprünglich war diese Rich-

tung des Sunnitentums eine Minderheit, hat in den vergangenen Jahrzehnten jedoch 

an Bedeutung und Größe (in Bezug auf die Anzahl Angehöriger) dazugewonnen (vgl. 

Kalisch o.J., 2, 4; vgl. Scheiner 2016, 111). Zuvor hat das Traditionssunnitentum das 

Sunnitentum am stärksten geprägt. Diese sunnitische Glaubensrichtung sieht es als 

Pflicht eines/einer jeden Angehörigen dieser religiösen Richtung an, einer sunniti-

schen Rechtsschule zu folgen. Demnach wird hier die Auffassung vertreten, dass 

Sunnit_innen der Iǧtihād nicht möglich ist (vgl. Kalisch o.J., 3f.). Insgesamt gibt es 

vier Rechtsschulen, den Malikismus, den Hanafismus, Schafiismus und den Hanba-

lismus. Sie verfügen über dasselbe Glaubensbekenntnis, die Auslegungen des 

Qurʾāns und der Hadithe können jedoch verschieden sein (vgl. Chebel 2012, 60f.). 

Darüber hinaus erkennt das Traditionssunnitentum neben der Glaubenslehre der ers-

ten drei Generation von Muslim_innen die Ašʿarīya und Māturīdīya an. Sie sind Schu-

len der systematischen, rationalistischen Theologie (vgl. Kalisch o.J., 3).  

 
8 Die sogenannten Hadithe umfassen Beschreibungen und Äußerungen des Propheten Muhammads. 
Weiteres wird unter 6.3.2. beschrieben (vgl. Krüger 2019, 90; vgl. Scheiner 2016, 111; vgl. 6.3.2.). 
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Die zwei beschriebenen religiösen Richtungen innerhalb des Sunnitentums können 

sich in der Realität überschneiden. Zudem werden weitere religiöse Richtungen in-

nerhalb des Sunnitentums entwickelt und es gibt Gelehrte, die eine abweichende Ge-

wichtungen des Iǧtihād vertreten (vgl. ebd.., 3).  

 

6.2. Die Pluralität im Islam und Sunnitentum   

Der Islam als Religion wird als eine der vielgestaltigsten Religionen der Welt angese-

hen und verzeichnet im Jahr 2019 weltweit über 1,5 Milliarden Angehörige. Anders 

als in anderen Religionen gibt es im Islam keine zentral von allen Angehörigen der 

Religion angesehen Autorität, die bspw. einheitlich vorgibt, was Muslim_innen aus-

zeichnet, woran sie glauben dürfen oder was ihnen verwehrt ist. Im Islam gibt es so-

genannte Rechtsschulen und religiöse Gelehrte, die theologische und rechtliche 

Grundsätze disputieren und je ihre Perspektiven anbieten. Dabei dürfen Menschen 

muslimischer Religionszugehörigkeit nicht zu der Annahme einer spezifischen Sicht-

weise gedrängt werden. Ihnen wird die Möglichkeit einer freien Entscheidung bezüg-

lich der Wahl eines religiösen Gelehrten oder einer Rechtsschule zugesprochen (vgl. 

Aslan 2019, 321). Je nach religiöser Richtung innerhalb des Sunnitentums ist das 

Folgen einer Rechtsschule verpflichtend (Traditionssunnitentum) oder freiwillig (Sa-

lafīya) (vgl. Kalisch o.J., 2 - 4; vgl. 6.1.). Darüber hinaus werden Menschen muslimi-

scher Religionszugehörigkeit durch den Qurʾān dazu aufgerufen, sich selbst mit den 

heiligen Schriften und ihren Bedeutungen auseinanderzusetzen und sie auf ihre Le-

benssituation zu übertragen (Iǧtihād), da jeder/jede von ihnen eine eigene Verbin-

dung zum Göttlichen besitzt. Dies wird u. a. in folgendem Vers deutlich: „Sag: Glei-

chen einander der Blinde und der Sehende? Denkt ihr denn nicht nach?“ (Qurʾān 

6:50) (vgl. Krüger 2019, 25f.). In Bezug auf die zwei Hauptrichtungen innerhalb des 

Sunnitentums ergeben sich jedoch auch hier Unterschiede. Das Traditionssunniten-

tum ist der Ansicht, dass Sunnit_innen der Iǧtihād nicht möglich sei, wohingegen die 

Salafīya dem Iǧtihād eine Bedeutung zusprechen und der Auffassung sind, dass dies 

jedem Sunnit_innen möglich ist. Darüber hinaus gibt es Gelehrte, die dem Iǧtihād 

ebenfalls unterschiedliche Bedeutungen zusprechen (vgl. Kalisch o.J., 2 - 4; vgl. 6.1.). 

Die beschriebenen Aspekte führen zu einer Pluralität innerhalb des Islams und des 

Sunnitentums. Dies ermöglicht, dass der Islam und das Sunnitentum weltweit in jede 

Nation, Kultur etc. integriert werden können. Hieraus resultiert wiederum, dass welt-

weit verschiedene Strömungen des Islams und des Sunnitentums existieren, die den 

religiösen Glauben jeweils unterschiedlich definieren und leben (vgl. Aslan 2019, 

321). Unter Rückbezug auf den Qurʾān, scheint die aus den beschriebenen Gründen 
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resultierende Pluralität von Allah gewollt. Dies wird in folgendem Vers deutlich: „Für 

jeden unter euch haben wir Richtung und Weg geschaffen. Wenn Gott gewollt hätte, 

hätte er euch zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht. Doch er will euch indem, was 

er euch gegeben hat, prüfen. So wetteifert um die guten Dinge! Zu Gott kehrt ihr alle-

samt zurück. Da tut er euch kund, worin ihr stets uneins gewesen seid.“ (Qurʾān 5:48) 

(vgl. Krüger 2019, 26).  

Vor dem Hintergrund der zuvor beschriebenen, im Islam angelegten und von Allah 

gewollten Pluralität der Religion, kann angenommen werden, dass auch innerhalb der 

Zielgruppe dieser Bachelor-Thesis ein innersunnitischer Pluralismus vorherrscht. Die 

Auseinandersetzung mit dem Verständnis von Behinderung in allen religiösen Aus-

richtungen bzw. Perspektiven innerhalb der Zielgruppe ist sowohl auf Grundlage des 

aktuellen Forschungsstandes als auch in Bezug auf die Umfangsbeschränkung die-

ser Bachelor-Thesis nicht möglich. Eine zentrale Gemeinsamkeit der verschiedenen 

Ausrichtungen innerhalb des Sunnitentums ist der Qurʾān, welcher „als verbale Of-

fenbarung (arab. Wahy)“ (Müller 2007, 1) angesehen wird. Dieser stellt nach Aslan 

(2019) ein Weg dar, über den sich dem Verständnis von Behinderung innerhalb des 

Sunnitentums angenähert werden kann (vgl. Aslan 2019, 322). Somit wird das Ver-

ständnis von Behinderung der Zielgruppe im Rahmen dieser Bachelor-Thesis anhand 

des Qurʾāns erarbeitet. Im Folgenden werden daher ausgewählte Grundlagen des 

Qurʾāns dargestellt. Neben dem Qurʾān werden die Hadithe und der Iǧtihād ebenfalls 

als bedeutsame Quellen des Sunnitentums angesehen (vgl. Kalisch o.J., 2 - 4). Ihnen 

werden jedoch unterschiedlich starke Bedeutungen zugesprochen. Da sie in der Lite-

ratur dennoch als bedeutsam angesehen werden, werden sie ebenfalls kurz darge-

stellt (vgl. Krüger 2019, 86 - 95). 

 

6.3. Die Hauptquellen im Sunnitentum  

6.3.1. Der Qurʾān  

Sunnit_innen sehen in dem Qurʾān die „verbale Offenbarung (arab. Wahy)“ (Müller 

2007, 1) Allahs. Sie gehen davon aus, dass der Qurʾān in den Jahren 609 bis 632 

entstanden ist (vgl. ebd., 1). In diesem Zeitraum verkündete Erzengel Gabriel dem 

Propheten Muhammad bis zu seinem Tod in dem Jahr 632 die Inhalte des heutigen 

Qurʾāns. Dementsprechend wird Erzengel Gabriel im Sunnitentum als Überbringer 

der Botschaften Allahs angesehen (vgl. Krüger 2019, 86). Niedergeschrieben wurde 

der Qurʾān, wie er in der heutigen Fassung existiert, durch den dritten Khalifen9 

 
9 Ein Khalif ist in der muslimischen Welt ein religiöser Machthaber, der u. a. für den Schutz seines Herr-
schaftsgebietes und die Umsetzung der Gesetzte verantwortlich ist (vgl. Szyska o.J., o.S.).   
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Uthman. Wie auch die durch den Erzengel verkündeten Botschaften von Allah wurde 

der Qurʾān auf Arabisch verfasst. Da Arabisch eine Konsonantensprache ist, fehlen 

in der schriftlichen Fassung diakritische Zeichen und Vokalisation, was eine Vielfalt 

an Deutungs- und Auslegungsmöglichkeiten impliziert. Dementsprechend werden an-

derssprachige Versionen des Qurʾāns als Interpretationen, nicht aber als Qurʾān an-

gesehen, da Übersetzungen bereits eine bestimmte Deutungsebene vorgeben (vgl. 

Müller 2007, 1). Der Qurʾān umfasst 114 Suren und 6.236 Verse, die in 30 Teile, 60 

Abschnitte und 120 Unterabschnitte untergliedert sind. Die Anordnung der Suren ist 

nicht chronologisch, sodass die erste von Erzengel Gabriel übermittelte Botschaft Al-

lahs in den Versen eins bis fünf der Sure 96 niedergeschrieben ist (vgl. ebd., 1; vgl. 

Sinai 2016, 132, 137). Vielmehr stellt der Qurʾān eine Sammlung bzw. Aneinander-

reihung von Suren dar, die vor allem anhand ihrer Länge angeordnet sind (vgl. Krüger 

2019, 89).  

Aufgrund der beschriebenen im Qurʾān implizierten Deutungsvielfalt und der nicht 

chronologischen Anordnung der Suren, kann der Qurʾān nicht lediglich gelesen und 

direkt verstanden werden. Hinzukommt, dass die Aussagen im Qurʾān überwiegend 

in den Suren verschlüsselt sind. Dies führt zu der Notwendigkeit, Suren kontextbezo-

gen zu betrachten (vgl. ebd., 89). Hierbei können Unterschiede in der Auslegung und 

Interpretation entstehen. Dementsprechend ist anzunehmen, dass auch innerhalb der 

Zielgruppe dieser Bachelor-Thesis das Verständnis von Behinderung teilweise ver-

schieden sein kann. Die vorliegende schriftliche Arbeit orientiert sich an dem Ver-

ständnis von Behinderung im Qurʾān weitere ohne Faktoren von Kultur sowie Aspekte 

wie Nation oder Rechtsschule miteinzubeziehen. Dies würde wie unter 6.1. und 6.2. 

beschrieben, den Umfang überschreiten und ist zudem auf Grundlage des aktuellen 

Forschungsstandes nicht möglich (vgl. 6.1.; vgl. 6.2.). Das in dieser Bachelor-Thesis 

zu erarbeitende Verständnis von Behinderung entlang des Qurʾāns kann unter Rück-

bezug auf Aslan (2019) als eine Basis angesehen werden, welche dann im Sinne von 

Konzepten nach Gröschke in der Praxis aufgrund der Heterogenität der Zielgruppe 

bei Bedarf an die jeweiligen Klient_innen angepasst werden kann bzw. muss (vgl. 

Aslan 2019, 322; vgl. Gröschke 1997, 115; vgl. 2.). 

 

6.3.2. Die Hadithe 

Die Hadithe umfassen Beschreibungen und Äußerungen des Propheten Muhamm-

ads, d. h. sie thematisieren die Sunna bzw. Lebensart des Propheten Muhammads 

(vgl. Krüger 2019, 90; vgl. Scheiner 2016, 111). Sie sind anders als die Suren im 

Qurʾān thematisch sortiert und sprachlich leichter zu verstehen. Dadurch stellen die 
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Hadithe für viele Sunnit_innen eine bedeutsame religiöse Bezugsquelle dar, wenn sie 

in ihrem Glauben nach Antworten suchen. Einige Sunnit_innen stehen den Hadithen 

jedoch auch skeptisch gegenüber und zweifeln die Glaubwürdigkeit und Echtheit der 

Hadithe an (vgl. Krüger 2019, 90f.). Dementsprechend kann nicht davon ausgegan-

gen werden, dass alle Angehörige der Zielgruppe dieser Bachelor-Thesis die Hadithe 

als bedeutsam ansehen und ihr Leben daran ausrichten. Dies untermauert nochmals 

die Sinnhaftigkeit der Entscheidung, für die Erarbeitung des Verständnisses von Be-

hinderung auf den Qurʾān und nicht auf die Hadithe zurückzugreifen.   

 

6.3.3. Der Iǧtihād 

Iǧtihād beschreibt das eigenständige Bestreben von Sunnit_innen Erkenntnisse und 

Einsichten zu erlangen. Es wird angenommen, dass jeder Mensch die Möglichkeit 

hat, sich mit der geistigen Welt zu verbinden und dort Antworten auf persönliche Fra-

gen zu erhalten. Dies ist bspw. in Form von Meditation, der Stärkung der Verbindung 

mit dem eigenen Herzen oder der Kontaktaufnahme mit Engeln möglich. Dass dies 

ausnahmslos jedem Menschen möglich ist, wird u. a. in folgendem Vers zum Aus-

druck gebracht: „Wir haben den Menschen erschaffen und wissen, was ihm seine 

Seele einflüstert. Wir sind ihm näher als die Halsschlagader.“ (Qurʾān 50:16). Diese 

Art religiöser Bezugsquelle ist sehr persönlich, kann zu individuell verschiedenen Ant-

worten bzw. Auffassungen führen und ist nicht von außen erkennbar (vgl. Krüger 

2019, 93). Darüber hinaus muss beachtet werden, dass das Traditionssunnitentum 

die Möglichkeit, über den Iǧtihād zu persönlichen Erkenntnissen zu gelangen, nicht 

anerkennt (vgl. Kalisch o.J., 3f.; vgl. Krüger 2019, 93). Auf Grund jener Aspekte kann 

diese religiöse Quelle nicht als Grundlage für die Erarbeitung des Verständnisses von 

Behinderung der Zielgruppe im Rahmen dieser Bachelor-Thesis genutzt werden.  

 

 

7. Die Profession der Heilpädagogik  

Bevor nun die Gegenüberstellung der Verständnisse von Behinderung der Zielgruppe 

sowie der Profession der Heilpädagogik folgt, wird zunächst die Grundpositionierung 

bzw. das Selbstverständnis der Profession der Heilpädagogik erläutert. Sie bilden ei-

nerseits die Basis für das in der Profession der Heilpädagogik herrschende Verständ-

nis von Behinderung. Andererseits müssen Heilpädagog_innen jene Aspekte in ihrem 

heilpädagogischen Handeln, hier in der Beratung der Zielgruppe, berücksichtigen und 

sind dementsprechend der zu erarbeitenden Basis eines Beratungskonzeptes bzw. 

dessen praktischen Umsetzung implizit (vgl. 2.). In den folgenden Ausführungen wird 
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auf eine Fokussierung auf eine spezifische Theorierichtung innerhalb der Profession 

der Heilpädagogik verzichtet, d. h. es wird eine allgemeine Grundorientierung inner-

halb der Profession der Heilpädagogik dargestellt (vgl. Fischer / Renner 2015, 18). 

Dementsprechend wird auch die hierauf aufbauende Erarbeitung des Verständnisses 

von Behinderung sich auf einen allgemeinen Konsens innerhalb der Profession der 

Heilpädagogik beziehen.  

 

7.1. Grundpositionierung und Selbstverständnis  

Greving und Ondracek (2020) benennen vier Aspekte, die die Grundpositionierung 

bzw. das Selbstverständnis der Profession der Heilpädagogik auszeichnen, ohne 

dass hierbei eine Fokussierung auf eine Basistheorie innerhalb der Profession der 

Heilpädagogik stattfindet. Jene Aspekte werden nun einleitend erläutert. Da sie eine 

Basis der Profession darstellen, prägen sie somit das Verständnis von Behinderung 

(vgl. Greving / Ondracek 2020, 55).  

Greving und Ondracek (2020) beschreiben die Profession der Heilpädagogik als eine 

Wissenschaft, die integrativ und wertgeleitet ist. Integrativ, weil sich die Profession 

der Heilpädagogik mit allen Fragestellungen auseinandersetzt, die sich auf das 

menschliche Sein beziehen, und gesellschaftliche Strukturen und Systeme sowie die 

damit verbundene materielle und personelle Umwelt betrachtet. Als zweiten Aspekt 

benennen Greving und Ondracek (2020), dass die Profession der Heilpädagogik ethi-

sche Normen und Werte berücksichtigen muss, um ihr Ziel, von gesellschaftlicher 

Exklusion betroffenen Menschen eine Stimme zu geben und diese zu unterstützen, 

erreichen zu können (vgl. Fischer / Renner 2015, 18f.; vgl. Greving / Ondracek 2020, 

55 - 57). Nach Greving und Ondracek (2020) sind hier vor allem folgende ethischen 

Grundsätze von Relevanz. Zum einen ist jeder Mensch in seiner Würde unantastbar 

und hat den bedingungslosen Anspruch auf ein selbstbestimmtes Leben und den 

Schutz dessen. Zum anderen wird Jede_r in seiner/ihrer Persönlichkeit zu jeder Zeit 

wahrgenommen sowie respektiert und hat das Anrecht auf seine/ihre Persönlichkeits-

entwicklung. Des Weiteren wird jeder Mensch als erziehungs- und bildungsfähig an-

gesehen und hat das Recht auf die dafür nötige Unterstützung. Darüber hinaus besitzt 

Jede_r den Anspruch auf eine uneingeschränkte gesellschaftliche Partizipation (vgl. 

ebd., 66). Als Drittes bezeichnen Greving und Ondracek (2020) die Profession der 

Heilpädagogik als eine kritische Pädagogik, die Barrieren in der Lebenswelt von Men-

schen mit Beeinträchtigung betrachtet, um daraus resultierende Beeinträchtigungen 

in der Selbstbestimmung und/oder gesellschaftlichen Partizipation durch heilpädago-

gisches Handeln zu verringern. Dies bezieht sich vor allem auf die Ebene konkreter 
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menschlicher Handlungen. Darüber hinaus verstehen Greving und Ondracek (2020) 

die Heilpädagogik als eine Profession, die sich der Gesellschaft zuwendet. Demnach 

muss die Heilpädagogik als Profession gesellschaftliche Anforderung und das daraus 

resultierende nötige heilpädagogische Handeln in Bezug auf einen/eine Klient_in 

gleichermaßen betrachten und miteinander verbinden. Dabei befindet sie sich in ei-

nem Spannungsfeld zwischen gesellschaftlichen und subjektiven Anforderungen und 

Bedarfen, in dem sowohl Themen wie Macht und Determiniertheit als auch klienten-

zentrierte, heilpädagogische Assistenz und Begleitung betrachtet und reflektiert wer-

den müssen (vgl. Fischer / Renner 2015, 18f.; vgl. Greving / Ondracek 2020, 55 - 57).  

Aus den vier dargestellten Aspekten bezüglich der Grundorientierung bzw. dem 

Selbstverständnis der Profession der Heilpädagogik resultieren laut Greving und 

Ondracek (2020) drei Eigenschaften einer heilpädagogischen Berufsphilosophie. 

Demnach müssen Heilpädagog_innen in ihrem Tun philosophisch-kulturelle Normen 

und Werte berücksichtigen („Quelle des Engagements“ (ebd., 58)), das Verstehen 

von Lebenslagen und dem biografischen Gewordensein ihrer Klient_innen als not-

wendig erachten („Quelle der Orientierung“ (ebd., 59)) sowie stets professionell heil-

pädagogisch Denken und Handeln („Quelle der Wirksamkeit“ (ebd., 58)) (vgl. Fischer 

/ Renner 2015, 19; vgl. Greving / Ondracek 2020, 58f.). Professionell heilpädagogi-

sches Denken und Handeln zeichnet sich nach Greving und Ondracek (2014) durch 

„Theorieverankerung […][,] Mitmenschlichkeit […][,] Fachlichkeit und Offenheit […][,] 

Doppelbindung System – Person […][,] Zwiespältigkeit Aufgabe – Beziehung […][,] 

Soziales Engagement […][,] Verantwortungsbewusstsein […][,] Zurückhaltung […][,] 

Zuversicht […] [und] Subjekt-Instrument Dopplung“ (Greving / Ondracek 2014, 262 - 

264) aus. Jene Merkmale werden im Rahmen dieser Bachelor-Thesis nicht genauer 

ausgeführt, da sie nicht Schwerpunkt der Betrachtung sind. Sie müssen jedoch von 

Heilpädagog_innen im Rahmen der Umsetzung der hier zu entwickelnden Basis ei-

nes Beratungskonzeptes berücksichtigt werden (vgl. ebd., 262 - 264). 

 

 

8. Die Verständnisse von Behinderung im Sunnitentum und in 

der Profession der Heilpädagogik  

In diesem Kapitel werden die Verständnisse von Behinderung im Sunnitentum und in 

der Profession der Heilpädagogik erarbeitet, gegenübergestellt und hinsichtlich Ge-

meinsamkeiten und Unterschieden analysiert. Die Analyse der Verständnisse erfolgt 

in Orientierung an Müller (2007) entlang von drei Kategorien. Zunächst werden die 

entsprechenden Menschenbildannahmen analysiert. Sie bilden die Basis der 
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jeweiligen Verständnisse von Behinderung. Danach wird die Bedeutung des Begriffes 

Krankheit betrachtet. Dieser trägt sowohl im Qurʾān als auch in der Profession der 

Heilpädagogik eine andere Bedeutung als der Begriff Behinderung. Abschließend 

werden dann das Thema Behinderung im Sunnitentum sowie in der Profession der 

Heilpädagogik erarbeitet (vgl. Müller 2007, 5 - 11). In der Analyse jener Kategorien 

wird jeweils zunächst die Perspektive des Sunnitentums auf Grundlage des Qurʾāns 

betrachtet, da in der Praxis die Klient_innen in ihrer Individualität und Persönlichkeit 

im Mittelpunkt stehen (vgl. 2.). Anschließend werden dann die Annahmen der Profes-

sion der Heilpädagogik in Bezug auf die je zuvor beschriebenen Aspekte analysiert 

und anhand dessen Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgestellt. Des Weite-

ren werden je Kategorie im Anschluss an die Gegenüberstellung der zwei Verständ-

nisse Empfehlungen und Ansatzpunkte zur Unterstützung einer „interkulturell-[syner-

getischen]“ (Barmeyer 2012, 154) Beratung der Zielgruppe im Kontext heilpädagogi-

scher Frühförderung entwickelt (vgl. ebd., 154). Diese werden jeweils für die Umset-

zung der drei Kernelemente von fachlicher Elternberatung nach Thurmair und Naggl 

(2010) formuliert (vgl. Thurmair / Naggl 2010, 202). Es muss beachtet werden, dass 

die folgenden Ausführungen nicht abschließend und auf Grund der Pluralität nicht auf 

alle Angehörigen der gewählten Zielgruppe in der gleichen Intensität zutreffend sind.   

 

8.1. Das Menschenbild  

8.1.1. Zentrale Menschenbildannahmen  

„Wir haben den Menschen erschaffen und wissen, was ihm seine Seele einflüstert. 

Wir sind ihm näher als die Halsschlagader.“ (Qurʾān 50:16). Dieser Qurʾān-Vers 

drückt laut Müller (2007) mit seinem Wortlaut aus, dass Allah dem Menschen näher 

ist als der Mensch sich selbst. Demnach wird angenommen, dass jeder Mensch be-

dingungslos in seiner gesamten Gestalt und Individualität von Allah gewollt ist (vgl. 

Müller 2007, 6). Hasnain et al. (2008) ergänzen, dass Allah den Menschen in idealer 

Art und Weise geschaffen hat (vgl. Hasnain et al. 2008, 27). Diese Annahme be-

schränkt sich nach Müller (2007) nicht auf einzelne, ausgewählte Personengruppen, 

sondern auf jeden einzelnen, auf der Welt lebenden Menschen. Demnach ist jeder 

Mensch mit und ohne Behinderung von Allah gewollt (vgl. Müller 2007, 6). Darüber 

hinaus kommt in dem Versausschnitt „Er hat sich selbst Barmherzigkeit vorgeschrie-

ben.“ (Qurʾān 6:12) zum Ausdruck, dass Allah sich selbst die Pflicht auferlegt hat, 

jedem Menschen Barmherzigkeit entgegenzubringen, welches ebenfalls für jeden 

Menschen von Gültigkeit ist (vgl. Müller 2007, 6). Laut Khorchide (2016) resultiert aus 

jener Barmherzigkeit Allahs gegen über dem Menschen, dass Allah ihnen dadurch 
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die Würde ihres Menschseins bedingungslos zuspricht und diese unantastbar ist (vgl. 

Khorchide 2016, 110). Neben den bereits beschriebenen Aspekten betonen Hasnain, 

Shaikh und Shanawani (2008), dass die Werthaftigkeit eines Menschen nicht von ih-

rer jeweiligen physischen und bzw. oder psychischen Verfassung abhängig ist. Men-

schen sind somit nicht auf Grund ihrer Behinderung von geringerem Wert als Men-

schen ohne eine Behinderung (vgl. Hasnain et al. 2008, 27).  

Die aus den Offenbarungen Allahs im Qurʾān resultierende Sichtweise des Sunniten-

tums kommt in einer ähnlichen Gestalt in den Menschenbildannahmen der Profession 

der Heilpädagogik zum Ausdruck. Greving und Ondracek (2020) beschreiben, dass 

der Mensch nach dem Ebenbild Gottes erschaffen ist und ein Menschenleben dem-

nach ein Geschenk Gottes ist. Daraus resultiert, dass die Profession der Heilpädago-

gik wie das Sunnitentum dem Menschen eine unantastbare Würde zuspricht. Jeder 

Mensch ist in seiner Individualität zu respektieren und ist von einzigartiger Wertigkeit 

(vgl. Greving / Ondracek 2020, 62). Nach Fischer und Renner (2015) dürfen Men-

schen weder aufgrund ihrer Eigenschaften oder Merkmale diskriminiert oder als in 

ihrem Wert eingeschränkt angesehen werden, noch dürfen bestimmte Menschen(-

gruppen) über andere Menschen bestimmen. Die Profession der Heilpädagogik ver-

folgt nach Fischer und Renner (2015) den Anspruch, dass alle Menschen nebenei-

nander auf einer Ebene angesiedelt sind und demnach kein Mensch mehr oder we-

niger wert ist als ein anderer (vgl. Fischer / Renner 2015, 25f.). In Bezug auf eine 

Menschenbildannahme herrschen im Sunnitentum und der Profession der Heilpäda-

gogik jedoch unterschiedliche Auffassungen. Die Profession der Heilpädagogik sieht 

in Anlehnung an Greving und Ondracek (2020) Beeinträchtigungen jeder Art als einen 

Zustand an, welcher zu dem menschlichen Leben dazu gehört. Sie nennen diesen 

Aspekt im Zusammenhang mit der Endlichkeit und Fehlerhaftigkeit von Menschen. Im 

Qurʾān wird Behinderung hingegen als etwas von Gott Geschaffenes und dement-

sprechend gezielt Gewolltes dargestellt. Hier wird Behinderung nicht in einem Kontext 

von Fehlerhaftigkeit eines Menschen genannt (vgl. Greving / Ondracek 2020, 62; vgl. 

Hasnain et al. 2008, 27). 

 

8.1.2. Empfehlungen und Ansatzpunkte für die fachliche Elternberatung  

Wie unter 8.1.1. dargestellt, stimmen der Großteil der beschriebenen Menschenbild-

annahmen des Sunnitentums und der Profession der Heilpädagogik miteinander 

überein (vgl. 8.1.1.). Diese Gemeinsamkeiten können im übertragenen Sinne als eine 

gemeinsame Ebene der Beratung verstanden werden. In Bezug auf alle drei Kernele-

mente fachlicher Beratung nach Thurmair und Naggl (2010) können 
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Heilpädagog_innen auf gemeinsame Annahmen wie die Unantastbarkeit der Würde 

eines jeden Menschen oder die von Allah und von der Profession der Heilpädagogik 

geschaffenen bzw. geforderten gleichwertigen und gleichgestellten gesellschaftlichen 

Teilhabe und Position aller Menschen zurückgreifen bzw. verweisen. Auf diesem Weg 

können Heilpädagog_innen Eltern vermitteln, dass sie sie in ihrem Sein und ihrer kul-

turellen bzw. religiösen Prägung erstnehmen und respektieren. Dies kann förderliche 

Auswirkungen auf die Elternberatung, die Zusammenarbeit mit den Eltern an sich so-

wie die Beziehungsgestaltung haben (vgl. Greving / Ondracek 2014, 386). Heilpäda-

gog_innen sollten jedoch beachten, dass auf Grundlage des Qurʾāns jeder Mensch 

als in seiner Individualität und Ganzheit von Allah gewollt und in idealer Art und Weise 

geschaffen verstanden wird (vgl. Müller 2007, 6; vgl. Hasnain et al. 2008, 27; vgl. 

8.1.1.). Wie stark diese Annahme das Denken und Handeln von Eltern der Zielgruppe 

prägt, kann auf Grund der hohen Pluralität des Sunnitentums unterschiedlich ausge-

prägt sein (vgl. 6.2.). Dementsprechend sollte vor allem in Bezug auf das Informieren 

über den Ist-Zustand sowie über Entwicklungsmöglichkeiten und -grenzen eines Kin-

des eine von Defiziten geprägte Formulierung vermieden werden. Eltern vertreten 

möglicherweise die Ansicht, dass Allah keine Defizite geschaffen hat, sondern alles 

seinem Ideal entspricht. Auch können Heilpädagog_innen mit dem Wissen über jene 

Annahme im Sunnitentum argumentieren, dass Kinder im Rahmen der heilpädagogi-

schen Frühförderung dabei unterstützt werden, diejenigen von Allah gegebenen Fä-

higkeiten zu entdecken und zu entwickeln, die ihnen bisher verborgen bleiben. Dem-

nach können in Bezug auf das Kernelement des Informierens keine Defizite, sondern 

noch zu entwickelnde Fähigkeiten besprochen werden. In Bezug auf das Kernele-

ment Anleiten wiederum werden Eltern demnach Verhaltens- und Übungsmöglichkei-

ten an die Hand gegeben, mit denen sie ihr Kind bei der Entwicklung von noch ver-

borgenen Kompetenzen unterstützen und begleiten können (vgl. 4.2.1.; vgl. 8.1.1.).  

 

8.2. Der Begriff Krankheit  

8.2.1. Bedeutung des Begriffs Krankheit  

Im Qurʾān und dementsprechend auch im Sunnitentum tragen die Begriffe Krankheit 

und Behinderung eine unterschiedliche Bedeutung. In diesem Kapitel werden die Be-

deutungen des Begriffs Krankheit im Sunnitentum und in der Profession der Heilpä-

dagogik näher betrachtet.  

 „Als die Heuchler und die, in deren Herzen Krankheit ist, sagten: „Gott und sein Ge-

sandter haben uns nur Betörendes versprochen.“ (Qurʾān 33:12). Nach Müller (2007) 

wird der Begriff Krankheit im Qurʾān als ein Zustand beschrieben, welcher Eintritt, 
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wenn ein Mensch Allah und seine Offenbarungen willentlich ablehnt bzw. leugnet. 

Dies kann bspw. der Fall sein, wenn ein Mensch nicht seinen Teil dazu leistet, eine 

von Gerechtigkeit und einem Gemeinschaftsgedanken geprägten Gesellschaft aufzu-

bauen bzw. aufrechtzuerhalten. Krankheit, welche nach Müller (2007) als eine Krank-

heit im Herzen verstanden wird, wird somit durch eine bewusste Entscheidung gegen 

Allah sowie durch ein von Wut und Eifersucht geprägtes Denken und Handeln aus-

gelöst. Dabei wird eine Krankheit nicht ausschließlich als Bestrafung Allahs, sondern 

ebenfalls als Chance zur Wiederkehr zu Allah angesehen (vgl. Müller 2007, 7f.).  

Auch in der Profession der Heilpädagogik werden die Begriffe Krankheit bzw. Ge-

sundheitsproblem und Behinderung voneinander abgegrenzt, was zunächst als Ge-

meinsamkeit der beiden Standpunkte angesehen werden kann. Gröschke und 

Ondracek (2020) betonen, dass die medizinische Bedeutung von Krankheit als ein zu 

behebendes Leid, nicht auf den Begriff Behinderung zu übertragen ist (vgl. Gröschke 

/ Ondracek 2020, 172). Im Sinne der International Classification of Functioning, Disa-

bility and Health und dem damit verbundenen bio-psychosozialen Modell von Behin-

derung wird eine Erkrankung als ein Gesundheitsproblem verstanden (vgl. Kraus de 

Camargo / Simon 2013, 9f.). Jenes Gesundheitsproblem kann Auswirkungen auf die 

Körperfunktionen und -strukturen sowie die Ausübung gesellschaftlich erwarteter Auf-

gaben haben. Dieser Zustand wird in der Profession der Heilpädagogik als Beein-

trächtigung bezeichnet (vgl. Grampp 2019, 36). Daraus ergibt sich ein signifikanter 

Unterschied zu dem Verständnis im Sunnitentum, wo eine Erkrankung nicht zwangs-

läufig als eine Krankheit, sondern zum Teil als eine Behinderung angesehen wird (vgl. 

Müller 2007, 7f.).   

 

8.2.2. Empfehlungen und Ansatzpunkte für die fachliche Elternberatung  

Wie unter 8.2.1. beschrieben, unterscheidet sich das Verständnis von Krankheit im 

Sunnitentum und von dem in der Profession der Heilpädagogik. Der zentrale Unter-

schied liegt darin, dass in der Profession der Heilpädagogik ein Gesundheitsproblem 

und eine Behinderung insofern in einem konkreten Zusammenhang stehen, als dass 

durch Wechselwirkungen zwischen einem Gesundheitsproblem und den daraus re-

sultierenden Körperfunktionen und -strukturen, gesellschaftlich erwarteten Aktivitäten 

und Umwelt- sowie Personbezogenen Faktoren ein Mensch in seiner gesellschaftli-

chen Partizipation eingeschränkt bzw. behindert werden kann. Im Sunnitentum hin-

gehen werden Krankheit und Behinderung strikt voneinander abgegrenzt. Hieraus 

ergibt vor allem für das Kernelement Informieren in der fachlichen Elternberatung im 

gegebenen Kontext die Konsequenz, dass mit den Begriffen Gesundheitsproblem 
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und Behinderung behutsam bzw. bewusst umgegangen werden sollte. Dies gilt ins-

besondere zu Beginn des Beratungsprozesses, wo zunächst eine professionelle Be-

ziehung zu den Eltern aufgebaut wird. Hier ist zu empfehlen, die Verwendung des 

Begriffs Behinderung von Eltern zu beobachten und sich zunächst dieser anzupas-

sen. Ist die Beziehung gefestigter, sollten Heilpädagog_innen Eltern ihr professions-

spezifisches Verständnis erläutern und mit ihnen darüber, wenn gewollt, ins Gespräch 

kommen. Hierbei sollte vor allem deutlich gemacht werden, dass trotz der in der Pro-

fession der Heilpädagogik angenommenen Wechselwirkungen, die Begriffe Krankheit 

und Behinderung klar voneinander getrennt werden. Auf diese Art und Weise kann 

auf eine Gemeinsamkeit im Verständnis von Heilpädagog_innen und Eltern verwie-

sen werden, welche eine Basis für die Zusammenarbeit und Beratung darstellen 

kann. Zudem können so Vorbehalte und Missverständnisse bei allen Beteiligten vor-

gebeugt werden, die durch die Verwendung von Begriffen wie Krankheit, Erkrankung, 

Gesundheitsproblem oder Behinderung entstehen können. Wenn auf einen sensiblen 

Umgang mit den genannten Begriffen verzichtet wird, können Eltern Aussagen von 

Heilpädagog_innen in diesem Zusammenhang ggf. als Unterstellung auffassen, dass 

ihr Kind sich willentlich gegen Allahs Offenbarung gestellt habe und somit Schuld an 

seiner/ihrer Situation sei (vgl. 4.2.1.; vgl. 8.2.1.). 

 

8.3. Die Thematik Behinderung  

Die in Anlehnung an Müller (2007) dritte zu betrachtende Kategorie für die Annähe-

rung an das Verständnis von Behinderung im Qurʾān bzw. der Zielgruppe und der 

Profession der Heilpädagogik, wird auf Grund der Fülle und thematischen Unter-

schiedlichkeit wiederum in drei Unterkapitel untergliedert. Zunächst werden die Ent-

stehung und Bedeutung von Behinderung analysiert, bevor anschließend die in Zu-

sammenhang mit Behinderung bzw. Menschen mit Behinderung gesehenen Begriff-

lichkeiten beschrieben werden. Abschließend werden der (geforderte) Umgang mit 

jenem Personenkreis betrachtet. Hierbei werden je die Perspektive des Sunnitentums 

und der Profession der Heilpädagogik analysiert, sodass anschließend jeweils Emp-

fehlungen und Ansatzpunkte für Heilpädagog_innen entwickelt werden können (vgl. 

Müller 2007, 8 - 12).  

 

8.3.1. Annahmen über die Entstehung und Bedeutung von Behinderung 

Im Sunnitentum wird unter Rückbezug auf die im Qurʾān geschilderten Offenbarun-

gen Allahs Behinderung vor allem als ein individueller, von Allah geschaffener Um-

stand verstanden. Hasnain et al. (2008) betonen hierbei, dass Allah den Menschen 



 

34 

 

immer auf ideale Art und Weise erschafft (vgl. Hasnain et al. 2008, 27). Wird ein Kind 

mit einer Behinderung geboren, wird diese als von Allah erschaffen und dementspre-

chend als beabsichtigt angesehen, denn Allah schöpfe nach Ideal. Hieraus ergibt sich 

laut Müller (2007) zudem die Auffassung des Sunnitentums, dass die Behinderung 

eines Kindes eine Prüfung („bala'un“) an die leiblichen Eltern darstellt (vgl. Müller 

2007, 8, 12; vgl. 8.1.1.). In Bezug auf die Zielgruppe dieser Bachelor-Thesis bedeutet 

dies, dass ein Kind mit Behinderung ggf. als eine Prüfung Allahs an die Eltern ange-

sehen wird. Dementsprechend ist es möglich, dass Eltern ihr Kind mit Behinderung 

als ein von Allah gegebenes Geschenk betrachten und annehmen, dass Allah insbe-

sondere ihnen diese Prüfung zutraut. Im Sunnitentum wird eine Prüfung Allahs als 

etwas angesehen, was nicht abgelehnt werden sollte, sodass ein Großteil der sunni-

tischen Eltern von einem Kind mit Behinderung sich jener Prüfung stellen (vgl. Müller 

2007, 9).  

Die Profession der Heilpädagogik lehnt das Verständnis des sogenannten Medizini-

schen Modells von Behinderung ab. Dieses Modell versteht Behinderung als einen 

Zustand, welcher zwangsläufig aus einer physischen oder geistigen Schädigung 

durch Erkrankung oder Verletzung resultiert. Behinderung wird somit als individuelle 

Problematik und individuelles Dasein angesehen (vgl. Egen 2020, 23; vgl. Wald-

schmidt 2006, 93). Stattdessen wird, wie bereits unter 8.2.1. kurz dargestellt, Behin-

derung auf Grundlage des bio-psychosozialen Modells von Behinderung als eine ge-

sellschaftliche Behinderung verstanden. In Bezug auf das Beispiel eines mit Spina 

Bifida geborenen Kindes, stellt die Spina Bifida ein Gesundheitsproblem bzw. eine 

Beeinträchtigung dar. Diese kommt in Form von Veränderungen der Körperfunktionen 

und -strukturen sowie einer Beeinträchtigung in der Umsetzung gesellschaftlich er-

warteter Aktivitäten zum Ausdruck. Aus der Sicht der Profession der Heilpädagogik 

entsteht eine Behinderung erst, wenn jene Faktoren in Wechselwirkung mit Umwelt- 

sowie Personbezogenen Faktoren die gleichberechtigte, gesellschaftliche Partizipa-

tion jenes Kindes einschränken bzw. verhindern. Hieraus folgt zudem, dass eine Be-

hinderung nicht als eine von einer höheren Macht gegebene Prüfung, sondern als 

Resultat gesellschaftlicher Prozesse angesehen wird (vgl. Kraus de Camargo / Simon 

2013, 9f.; vgl. Grampp 2019, 36 - 38). Dementsprechend herrschen im Sunnitentum 

und in der Profession der Heilpädagogik unterschiedliche Annahmen über die Entste-

hung und Bedeutung einer Behinderung. Während im Sunnitentum von einer indivi-

duellen Behinderung und einer von Allah an sie als Eltern gerichtete Prüfung ausge-

gangen wird, sieht die Profession der Heilpädagogik eine Behinderung als Resultat 

der Gesellschaft und ihrer Prozesse bzw. Mechanismen an.  
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8.3.1.1. Empfehlungen und Ansatzpunkte für die fachliche Elternbera-

tung 

Aus den zuvor erarbeiteten Unterschieden in Bezug auf Annahmen über die Entste-

hung und Bedeutung von Behinderung, ergeben sich für Heilpädagog_innen zu be-

achtende Aspekte, welche im Folgenden erarbeitet werden.  

In der Beratung Angehöriger jener Zielgruppe sollten Heilpädagog_innen in Bezug 

auf alle drei Kernelemente fachlicher Beratung darauf achten, dass sie das Verständ-

nis einer individuellen Behinderung als Prüfung Allahs nicht durch das der Profession 

der Heilpädagogik verdrängen. Dies gilt vor allem in Bezug auf das Kernelement des 

Informierens, wo Raum für offene Fragen und die Klärung von Unsicherheiten ist. Da 

Behinderung im Sunnitentum als eine Prüfung Allahs angesehen wird und von Allah 

aufgetragene Prüfungen nicht abgelehnt oder angezweifelt werden sollten, ist es zu 

empfehlen, dass Heilpädagog_innen die Sichtweise der Eltern respektieren, um ein 

Gefühl des im eigenen Glauben und in den eigenen Ansichten nicht ernstgenommen 

Werdens zu vermeiden. Hierfür sollten Heilpädagog_innen zum einen entweder auf 

das Besprechen der Entstehung von Behinderung verzichten oder, wenn die profes-

sionelle Beziehung zu den zu beratenden Eltern bereits gefestigt ist und dies von 

Eltern gewollt ist, eine gemeinsame Kommunikation der jeweiligen Verständnisse an-

geboten werden. Aus der Annahme, dass Behinderung eine Prüfung Allahs an die 

Eltern von Kindern mit Behinderung darstellt, kann darüber hinaus resultieren, dass 

sunnitische Eltern eines Kindes mit Beeinträchtigung weniger nach einer Antwort su-

chen, warum insbesondere sie bzw. ihr Kind von einer Behinderung betroffen sind. 

Dies folgt aus der Annahme, dass von Allah gewollte und geschaffene Umstände 

nicht bezweifelt oder beurteilt werden sollen. Nach Müller (2007) entstehen bei Eltern 

vor allem Fragen bezüglich der Art der Unterstützung sowie des Umgangs und der 

Gestaltung der Beziehung mit ihrem Kind mit Beeinträchtigung (vgl. Müller 2007, 10). 

Hieraus ergibt sich, dass Heilpädagog_innen in Bezug auf das Kernelement Informie-

ren beachten sollten, dass Eltern ggf. keine emotionale Aufarbeitung und Bewältigung 

in Bezug auf das Thema Behinderung wünschen. Dies sollte möglichst frühzeitig ge-

klärt werden und, falls zutreffend, dementsprechend auf eine Thematisierung inner-

halb des Beratungsprozesses verzichtet werden. Auch sollte eine Weitervermittlung 

an andere Institutionen, die bei der Aufarbeitung jener Themen unterstützen, vermie-

den werden (vgl. 4.2.1.; vgl. 8.3.1.). Des Weiteren sollten Heilpädagog_innen in Be-

zug auf die Kernelemente Anleiten und entwicklungsdiagnostische Beratung beach-

ten, dass sie sunnitischen Eltern nicht nennen können und sollten, wie sie mit ihrem 

Kind aus Allahs Perspektive optimal umgehen können, wie sie sich ihm/ihr gegenüber 
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verhalten sollten oder eine (sichere) Beziehung bzw. Bindung aufbauen können. Dies 

steht Heilpädagog_innen aus Sicht des Sunnitentums nicht zu. Stattdessen sollten u. 

a. allgemeine heilpädagogisch geprägte Möglichkeiten aufgezeigt werden, die dann 

von Eltern aufgegriffen und an ihr Welt- und Menschenbild angepasst werden können. 

Damit dies möglich ist, sollten bei der Formulierung von Vorschlägen, die in dem Ach-

ten Kapitel erarbeiteten Aspekte berücksichtigt und die Formulierungen möglichst of-

fen, aber dennoch präzise gestalten werden (vgl. 4.2.1.; vgl. 8.2.1.).  

 

8.3.2. Begriffliche Bezeichnungen 

Im Qurʾān werden die Begriffe Behinderung und Mensch(en) mit Behinderung nicht 

explizit verwendet. Stattdessen werden Bezeichnungen wie „du’afa’u“, körperlich 

schwach, und „safih“, geistig schwach, verwendet, um Behinderung und Menschen 

mit Behinderung zu umschreiben. Den Beschreibungen im Qurʾān ist gemeinsam, 

dass Behinderung als ein Umstand verstanden wird, welcher die Funktionsfähigkeit 

von Menschen mindert (vgl. Hasnain et al. 2008, 30; vgl. Müller 2007, 8). Die Thema-

tik Behinderung wird dabei im Qurʾān nicht im Zusammenhang mit oder als „dararun“ 

(Leid, Schaden) benannt. Demnach sollen Menschen mit Behinderung im Sunniten-

tum nicht auf physische oder kognitive Defizite reduziert werden. Stattdessen werden 

sie als Personen angesehen, die in der Ausführung bestimmter Tätigkeiten beein-

trächtigt sind und bei Bedarf Unterstützung benötigen. Müller (2007) betont in diesem 

Zusammenhang, dass Migration nach Deutschland diese Betrachtungsweise nicht 

verändert (vgl. ebd., 8). Zudem erläutert Müller (2007), dass die im Qurʾān beschrie-

bene Ungleichheit von Menschen mit und ohne bzw. stark und schwach einge-

schränktem Sehvermögen nicht mit der Annahme gleichzusetzen ist, dass Behinde-

rung eine Strafe Allahs sei. Dies kommt u. a. in folgendem Vers zum Ausdruck: „Nicht 

gleichen einander der Blinde und der Sehende, nicht die, die glauben und gute Werke 

tun, und der Missetäter. Wie wenig lasst ihr euch mahnen!“ (Qurʾān 40:58) (vgl. Müller 

2007, 8). 

Mit Blick auf die Profession der Heilpädagogik fällt auf, dass zwischen den zuvor be-

schriebenen Ansichten und denen der Profession der Heilpädagogik Gemeinsamkei-

ten erkennbar sind. Zum einen wird der Begriff Schaden ebenfalls nicht mit dem Be-

griff Behinderung gleichgesetzt und Behinderung wird nicht als Strafe einer höheren 

Macht angesehen. Jedoch wird davon ausgegangen, dass eine Schädigung und/oder 

Störung zu Veränderung von Körperfunktionen und -strukturen sowie Einschränkun-

gen in der Ausführung gesellschaftlich erwarteter Tätigkeiten führen kann. In Wech-

selwirkung mit Umwelt- und Personbezogenen Faktoren kann eine Behinderung im 
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Sinne einer gesellschaftlichen Teilhabestörung entstehen. Dementsprechend sind die 

Begriffe Schaden bzw. Störung und Behinderung von unterschiedlicher Bedeutung, 

stehen jedoch in einem Wirkungszusammenhang. Zudem resultiert aus den beschrie-

benen Annahmen, dass aus der Sicht der Profession der Heilpädagogik die Funkti-

onsfähigkeit eines Menschen nicht in Folge einer Behinderung eingeschränkt ist. 

Stattdessen herrscht die Auffassung, dass durch ein Gesundheitsproblem bzw. eine 

Beeinträchtigung Körperfunktionen und -strukturen verändert sind, die eine Person in 

der Ausübung gesellschaftlich erwarteter Aufgaben beeinträchtigen können (vgl. 

Grampp 2019, 35 - 38; vgl. Greving / Ondracek 2020, 171f.). Zum anderen vertritt die 

Profession der Heilpädagogik wie das Sunnitentum die Ansicht, dass eine Person 

nicht auf mögliche Defizite reduziert werden darf, sondern eine Ressourcenorientie-

rung im Vordergrund stehen sollte. Sie sind sich somit auch in der Annahme gemein, 

dass Menschen mit Behinderung über eine eigene Persönlichkeit verfügen und auf 

Grund eingeschränkter Funktionsfähigkeit ggf. einen Bedarf an Unterstützung haben, 

um gesellschaftlich erwartete Aufgaben erfüllen und gleichwertig an der Gesellschaft 

teilhaben zu können (vgl. Fischer / Renner 2015, 27; Greving / Ondracek 2020, 64).  

 

8.3.2.1. Empfehlungen und Ansatzpunkte für die fachliche Elternbera-

tung  

Aus den unter 8.3.2. dargestellten Unterschieden zwischen dem Sunnitentum und der 

Profession der Heilpädagogik ergibt sich, das Heilpädagog_innen in allen drei Kern-

elementen fachlicher Elternberatung auf ihre Wortwahl achten sollten. Die Verwen-

dung der Wörter Schaden oder Störung sollten vermieden werden, da diese im Sun-

nitentum klar von dem Begriff Behinderung abgegrenzt werden. Eine Verwendung 

dieser Begriffe kann zu Missverständnissen führen. Ist eine Verwendung jener Be-

griffe jedoch notwendig, bspw. bei der Besprechung medizinischer Aspekte und Be-

grifflichkeiten, sollten Heilpädagog_innen die Reaktion der Eltern beobachten und bei 

Bedarf eine Erläuterung der Zusammenhänge innerhalb der Profession der Heilpä-

dagogik anbieten. Dabei sollte betont werden, dass sowohl das Verständnis der El-

tern als auch der Profession der Heilpädagogik Raum haben dürfen. Zudem kann 

statt der Fokussierung auf die Verschiedenheiten, auf Gemeinsamkeiten der Ver-

ständnisse zwischen dem Sunnitentum und der Profession der Heilpädagogik verwie-

sen werden. So können Heilpädagog_innen in Situationen aller drei Kernelemente, 

welche von Spannungen oder möglichen Diversitäten geprägt sind, auf jene Gemein-

samkeiten aufmerksam machen. Sie können betonen, dass ihnen gemein ist, dass 

sie das Kind in seiner Funktionsfähigkeit eingeschränkt sehen und u. a. hieraus einen 
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Unterstützungsbedarf ableiten, um ihm/ihr eine möglichst gleichwertige gesellschaft-

liche Teilhabe zu ermöglichen. Des Weiteren kann auf den ressourcenorientierten 

Blick, welcher beiden Perspektiven implizit ist, und der Anerkennung als Person mit 

einer eigenen Personalität und individuellen Bedürfnissen hingewiesen werden. 

Durch das Betonen jener Aspekte können Heilpädagog_innen aufzeigen, dass sie 

grundlegende Ansichten teilen, woraus sich eine gemeinsame Handlungsebene be-

züglich der gemeinsamen Unterstützung der Entwicklung und Partizipation des Kin-

des ergibt (vgl. 4.2.1.; vgl. 8.3.2.).  

 

8.3.3. Der Umgang mit Menschen mit Behinderung bzw. Beeinträchti-

gung  

Nach Rispler-Chaim (2019) stellt folgender Vers die Basis des Umgang mit Menschen 

mit Behinderung im Sunnitentum dar: „Keine Beschwernis sollen haben der Blinde, 

der Krüppel, der Kranke und ihr selbst, wenn ihr in eurem Haus esst, in dem eures 

Vaters oder eurer Mutter, eurer Brüder oder Schwestern, eurer Onkel oder Tanten 

väterlicherseits, eurer Onkel oder Tanten mütterlicherseits, in einem, dessen Schlüs-

sel ihr besitzt, oder dem eines Freundes. Es ist für euch kein Vergehen, gemeinsam 

oder getrennt zu essen. Doch wenn ihr in Häuser geht, dann grüßt einander mit ge-

segnetem, gutem Gruß von Gott!“ (Qurʾān 24, 61). Er sieht die in diesem Vers be-

schriebenen Formen von Behinderung (der Äußerung der Krankheit ausgenommen) 

als Synonym für jede Art von physischer und/oder psychischer Behinderung an. Die 

Kernaussage jenes Verses ist nach Rispler-Chaim (2019) die Aufforderung Allahs an 

Sunnit_innen, Menschen mit Behinderung nicht als von geringerem Wert anzusehen. 

Stattdessen sollte ihnen gleichberechtigt begegnet werden (vgl. Rispler-Chaim 2019). 

Al-Munaizel (1995) betont unter Bezug auf Sure vier Vers vier, dass Sunnit_innen 

dazu aufgefordert werden, Menschen mit Behinderung aktiv in das gesellschaftliche 

und familiäre Leben zu inkludieren (vgl. Al-Munaizel 1995, 13; vgl. Qurʾān 4:4). Dar-

über hinaus verweist Müller (2007) auf den im Qurʾān formulierten, von Allah ange-

wiesenen sozialen Auftrag, dass „stärkere“ Personen „Schwächeren“ bei Bedarf Un-

terstützung leisten sollen. Demnach sollen „stärkere“ Sunnit_innen Menschen mit Be-

hinderung, welche im Qurʾān u .a. als „körperlich schwach“ und „geistig schwach“ 

bezeichnet werden, bei Bedarf unterstützen (vgl. Müller 2007, 10; vgl. Qurʾān 2:282; 

vgl. 8.3.2.). Sie werden im Qurʾān u. a. dazu aufgefordert, Menschen mit Behinderung 

finanziell zu unterstützen, sodass ihr Grundbedarf jederzeit gedeckt ist (vgl. Al-Muna-

izel 1995, 13; vgl. Qurʾān 4:4). Des Weiteren ist es möglich, dass Menschen mit Be-

hinderung im Sunnitentum als „Schwächere“ einer Gesellschaft das Privileg 
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zugesprochen wird, Bittrufe anderer Sunnit_innen an Allah weiterzuleiten. Diese 

Kompetenz wird von Sunnit_innen oftmals als von hoher Relevanz erachtet. Infolge-

dessen ist es möglich, dass der zuvor beschriebene soziale Auftrag eine Wichtigkeit 

zunimmt. Hieraus kann resultieren, dass sunnitische Eltern sowie das sunnitische 

Umfeld eines Kindes mit Behinderung im Sinne des sozialen Auftrags dem Kind Un-

terstützung bieten und dabei seine/ihre Selbsttätigkeit, -wirksamkeit und Eigenstän-

digkeit einschränken (vgl. Müller 2007, 10f.).  

Die beschriebenen Aspekte, die den Umgang mit Menschen mit Behinderung im Sun-

nitentum leiten sollen, sind überwiegend mit übergeordneten Zielen der Profession 

der Heilpädagogik kohärent. Gröschke und Ondracek (2014) beschreiben Hauptan-

liegen der Profession der Heilpädagogik, welche das heilpädagogische Denken und 

Handeln leiten. Auch hier werden wie im Qurʾān das Verhindern von Exklusion durch 

Inklusion sowie die Unterstützung von Menschen mit Beeinträchtigung gefordert (vgl. 

Greving / Ondracek 2014, 310f.). Fischer und Renner (2015) ergänzen zudem den 

Anspruch der Profession der Heilpädagogik auf Gleichberechtigung und gleicher 

Wertigkeit von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung in allen (gesellschaftlichen) 

Lebensbereichen (vgl. Fischer / Renner 2015, 25f.). In Bezug auf die Bedeutung des 

Begriffes Unterstützung ergeben sich jedoch Unterschiede zwischen dem Sunniten-

tum und der Profession der Heilpädagogik. Unterstützung wird in der Profession der 

Heilpädagogik als Assistenz bzw. Hilfe zur Selbsthilfe verstanden. Dementsprechend 

stellen u. a. die Entwicklung und Unterstützung von Selbsttätigkeit, -wirksamkeit, -

bestimmung, Autonomie und Partizipation zentrale Aspekte heilpädagogischen Den-

ken und Handelns dar (vgl. Greving / Ondracek 2014, 310 - 312). 

 

8.3.3.1. Empfehlungen und Ansatzpunkte für die fachliche Elternbera-

tung 

Es besteht die Möglichkeit, dass in Folge der unter 8.3.3. beschriebenen Annahme 

des Privilegs von Menschen mit Behinderung bzw. „Schwächeren“ einer Gesellschaft, 

der im Sunnitentum verankerte soziale Auftrag an Bedeutsamkeit dazu gewinnt. Her-

aus kann resultieren, dass sunnitische Eltern und das sunnitische Umfeld die Unter-

stützung eines Kindes mit Behinderung als wichtig erachten und bspw. durch Ab-

nahme von Tätigkeiten die Selbsttätigkeit, -wirksamkeit und Eigenständigkeit ihres/ei-

nes Kindes einschränken. Die Profession der Heilpädagogik versteht unter dem Be-

griff der Unterstützung jedoch ein Assistieren bzw. eine Hilfe zur Selbsthilfe, sodass 

die Entwicklung von Selbsttätigkeit, -wirksamkeit, -bestimmung und Autonomie er-

möglicht wird. Es besteht die Möglichkeit, dass Heilpädagog_innen im Kontakt mit 
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sunnitischen Familien bemerken, dass Eltern und/oder das Umfeld eines Kindes, 

sie/ihn in der Entwicklung jener und weiterer Entwicklungsbereiche durch erhöhte Un-

terstützung einschränken (vgl. 8.3.3.). Ist dies zutreffend, sollten Heilpädagog_innen 

ein Bewusstsein erzeugen, dass auch „Schwächere“ einer Gesellschaft gefordert 

werden dürfen und dies für die Entwicklung eines Kindes von Relevanz ist. Hierfür 

sollten Heilpädagog_innen nach Müller (2007) über Kenntnisse im Qurʾān niederge-

schriebener Aussagen Allahs verfügen. Auf diesem Weg kann begründet werden, 

dass auch Kinder mit Behinderung bzw. Beeinträchtigung gefordert werden dürfen. 

Zum einem können Heilpädagog_innen auf den Versausschnitt „Von jedem wird nur 

gefordert, was er vermag“ (Qurʾān 2:233) zurückreifen. Mit Hilfe dessen können sie 

argumentieren, dass einem Kind mit Behinderung bzw. Beeinträchtigung alle Maß-

nahmen zugemutet werden dürfen, die seinen/ihren Bedarfen entsprechen. Heilpä-

dagog_innen können zudem betonen, dass sie sich dabei an dem Entwicklungsalter, 

der Leistungsfähigkeit und den Bedürfnissen eines Kindes orientieren und dement-

sprechend dem Kind nichts über dem was er/sie vermag zumuten (vgl. Müller 2007, 

10 - 12). Auch kann hierbei auf die gemeinsamen Ziele bzw. Anliegen des Sunniten-

tums und der Profession der Heilpädagogik verwiesen werden, in dem eine heilpäda-

gogische Unterstützung u. a. auf die Inklusion und Partizipation eines Kindes abzielt 

und jeden Menschen als von gleichem Wert sowie als Träger von Würde und einer 

individuellen Persönlichkeit anerkennt (vgl. 8.3.1.-8.3.3.). Zum anderen kann der Pro-

phet Moses als Beispiel herangezogen werden, der eine sogenannte Sprachbehin-

derung bzw. -beeinträchtigung hatte. Dennoch hat Allah ihn damit beauftragt, mit dem 

Pharao zu verhandeln. Hieran kann veranschaulicht werden, dass ein Kind mit Be-

hinderung bzw. Beeinträchtigung im Rahmen seiner/ihrer Möglichkeiten und Kompe-

tenzen gefordert werden darf. Auch wird hier im übertragenen Sinne deutlich, dass 

Kinder mit Behinderung bzw. Beeinträchtigung auch außerhalb ihres Umfeldes, ihrer 

eigenen Gesellschaft und Kultur selbstwirksam tätig werden können (vgl. Müller 2007, 

10 - 12). Des Weiteren kann sunnitischen Eltern eine alternative Bedeutung des Be-

griffes Unterstützung angeboten werden, in dem gemeinsam jener Begriff reflektiert 

wird und Heilpädagog_innen ihr Verständnis bereitstellen. 

Mit Hilfe der dargestellten Empfehlungen und Ansatzpunkte für eine gemeinsame Zu-

sammenarbeit, kann eine Handlungsgrundlage kreiert werden, die beide Sichtweisen 

berücksichtigt. Diese Handlungsgrundlage ist in Bezug auf alle drei Kernelemente 

fachlicher Elternberatung von Relevanz. In Bezug auf die Kernelemente des Informie-

rens und des Anleitens können so Umgang- und Unterstützungsmöglichkeiten auf 

eine Art und Weise angeboten und gemeinsam mit Eltern entwickelt werden, bei der 
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Eltern das Gefühl vermittelt wird, dass sie dem sozialen Auftrag nachkommen kön-

nen, auch wenn sie ihr Handeln und ihren Umgang mit ihrem Kind verändern. Hier 

muss betont werden, dass nicht Heilpädagog_innen dies vorgeben oder entscheiden 

dürfen. Ziel der Bereitstellung des oben beschriebenen Bewusstseins ist stattdessen, 

dass Eltern die Möglichkeit erhalten, dies für sich erkennen zu können. In Bezug auf 

das Kernelement der entwicklungsdiagnostischen Beratung können Eltern dabei un-

terstützt werden, die Bedarfe, Kompetenzen und Eigentätigkeiten des Kindes ver-

mehrt wahrzunehmen und zu respektieren. Zudem können sie die Möglichkeit erhal-

ten, Situationen und Tätigkeiten zu erkennen, in denen ihr Kind aktuell einen Unter-

stützungsbedarf aufweist und dafür sensibilisiert werden, wie sie ihr Kind unterstützen 

können, ohne sie/ihn in seiner Selbsttätigkeit und -wirksamkeit einzuschränken (vgl. 

4.2.1.; vgl. 8.3.3.). 

 

 

9. Basis eines heilpädagogischen Konzeptes für die fachliche 

Beratung der Zielgruppe im Kontext heilpädagogischer 

Frühförderung 

Nun werden die im Rahmen dieser Bachelor-Thesis erarbeiteten Bestandteile einer 

Basis eines heilpädagogischen Beratungskonzeptes unter Rückbezug auf die Aus-

führungen von Gröschke (1997) zusammenfassend dargestellt. Betrachtet werden 

folgende Aspekte: Anlass, Ziel, Inhalt, zu berücksichtigende leistungsrechtliche und 

theoretische Grundlagen der (interkulturellen) Elternberatung im Kontext heilpädago-

gischer Frühförderung, Hintergrundinformationen zu den im Beratungsprozess in 

Kontakt tretenden Personen und zu dem Ursprung ihrer Annahmen in Bezug auf das 

Thema Behinderung, die methodisch-didaktische Ebene im Sinne von Empfehlungen 

und Ansatzpunkte für Heilpädagog_innen sowie die anthropologische, ethische und 

pragmatische Dimension der Basis jenes Beratungskonzeptes (vgl. 2.).  

 

9.1. Anlass, Ziel und Inhalt  

Anlass der Erarbeitung dieses Beratungskonzeptes ist die Situation, dass zurzeit so-

wie zukünftig vermutlich die Anzahl von sunnitischen, in erster Generation in Deutsch-

land lebender Eltern aus dem Nahen Osten mit einem Kind mit Beeinträchtigung im 

Kontext heilpädagogischer Frühförderung zunimmt bzw. zunehmen wird. Dies resul-

tiert daraus, dass sich die Anzahl in Deutschland lebender, sunnitischer Personen 

aus dem Nahen Osten in den Jahren 2015 und 2016 u. a. in Folge von Konflikten im 

Nahen Osten verdoppelt hat. Angehörige jener Personengruppe können ab dem Jahr 
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2021 zunehmend eine deutsche Staatsangehörigkeit erwerben und somit potenzielle 

Klient_innen heilpädagogischer Frühförderung und der damit verbundenen Elternbe-

ratung sein (vgl. 3. - 3.3.). Hierbei kann die Problematik entstehen, dass Verschie-

denheiten des Verständnisses von Behinderung und der daraus resultierende Um-

gang mit Menschen mit Beeinträchtigung von in erster Generation in Deutschland 

lebenden, sunnitischen Eltern aus dem Nahen Osten mit einem Kind mit Beeinträch-

tigung und der Profession der Heilpädagogik zu Spannungen und Erschwernisse des 

Beratungs- und gesamten Förderprozesses führen können (vgl. 4.2.2.). Da die be-

schriebene Zielgruppe bisher selten Klientel heilpädagogischer Frühförderung war 

und im aktuellen Forschungsstand jene Zielgruppe im gegebenen Kontext bzw. die 

Lösung und der Umgang mit der beschriebenen Problematik bisher nicht explizit be-

trachtet wurden, erscheint die Entwicklung einer Basis eines geeigneten, heilpädago-

gischen Beratungskonzeptes notwendig (vgl. 1.; 3. - 3.3.). Ziel und Inhalt der Basis 

jenes Beratungskonzeptes ist das Ermöglichen einer „interkulturell-[synergetischen]“ 

(Barmeyer 2012, 154) und -sensible Beratung Angehöriger der Zielgruppe im Kontext 

heilpädagogischer Frühförderung. Der Fokus liegt hierbei auf der fachlichen Eltern-

beratung nach Thurmair und Naggl (2010). In der Praxis steht Ziel und Inhalt ergän-

zend zu den konkreten, klientenzentrierten Zielen sowie Inhalten der heilpädagogi-

schen Begegnung und Beratung, die für den Elternberatungsprozess formuliert wer-

den (vgl. 3. - 3.3.; vgl. 4.2.1.; vgl. 4.2.2.).  

 

9.2. Leistungsrechtliche und theoretische Grundlagen  

Neben dem Anlass, Ziel und Inhalt der Basis des Beratungskonzeptes, wurden zu 

berücksichtigende theoretische Grundlagen erarbeitet, die das heilpädagogische 

Handeln determinieren und wissenschaftlich begründen. Zum einen werden unter 4. 

bis 4.2. leistungsrechtliche sowie weitere rechtliche Aspekte erläutert. Sie bilden den 

Rahmen, in dem Elternberatung im gegebenen Kontext stattfindet und wurden im 

Sinne der Berücksichtigung des leistungsberechtigten Personenkreises und des Um-

fangs der Elternberatung in der heilpädagogischen Frühförderung in die Basis des 

Beratungskonzeptes miteingebunden (vgl. 4. - 4.2.). Zum anderen werden unter 

4.2.1. Formen von Elternberatung im gegebenen Kontext nach Thurmair und Naggl 

(2010) dargestellt, wobei eine Fokussierung auf die fachliche Elternberatung stattfin-

det. Jene theoretischen Ausarbeitungen grenzen das heilpädagogische Handeln wei-

ter ein und spezifizieren die grundlegenden Inhalte dieser Form von Beratung. So ist 

es möglich, anhand jener Inhalte spezifische Empfehlungen und Ansatzpunkte für 

Heilpädagog_innen für die fachliche Elternberatung zu formulieren (vgl. 4.2.1.). Da 
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die fachliche Beratung der gewählten Zielgruppe in einem interkulturellen Kontext 

stattfindet, wird dieser näher betrachtet. Hierbei werden u. a. auftretende Erschwer-

nisse sowie Wege zur Ermöglichung einer „interkulturell-[synergetischen]“ (Barmeyer 

2012, 154) Begegnung dargestellt. Diese theoretischen Grundlagen werden im Rah-

men der Basis des Beratungskonzeptes genutzt, um zum einen die Notwendigkeit der 

Betrachtung der Verständnisse von Behinderung der am Beratungsprozess beteilig-

ten Akteur_innen zu begründen. Zum anderen dienen jene theoretische Ausführun-

gen als wissenschaftlich nachvollziehbares und begründetes Vorgehen für die Erar-

beitung einer Basis eines Konzeptes zur Ermöglichung eines „interkulturell-[synerge-

tischen]“ (ebd., 154) Beratungsprozesses (vgl. 4.2.2.). Daraus ableitend wird das Kul-

turelle Modell von Behinderung betrachtet, welches grundlegende theoretische Hin-

tergründe zur kulturellen sowie religiösen Prägung des Verständnisses von Behinde-

rung liefert (vgl. 5.).  

 

9.3. In-Beziehung tretende Personengruppen  

Heilpädagogische Konzepte sind immer an die miteinander in Interaktion tretenden 

Personen geknüpft. Dementsprechend müssen in Bezug auf die Entwicklung der Ba-

sis des Beratungskonzeptes Hintergrundinformationen zu den im Beratungsprozess 

in Kontakt tretenden Personen und zu dem Ursprung ihrer Annahmen in Bezug auf 

das Thema Behinderung betrachtet werden. Nur auf diesem Weg ist es möglich, dass 

die Basis des Beratungskonzeptes eine Brücke zwischen Theorie und Praxis schla-

gen kann (vgl. 2.). Vor diesem Hintergrund wird in Kapitel Drei die Zielgruppe hin-

sichtlich ihrer Altersstruktur, Zuwanderungsgeneration, durchschnittlichen Aufent-

haltsdauer und Staatsangehörigkeit, Glaubensfestigkeit sowie Kinder mit Beeinträch-

tigung dargestellt. Unter Rückbezug auf die Glaubensfestigkeit der Zielgruppe und 

dem Kulturellen Modell von Behinderung wird eine Fokussierung auf eine religiöse 

Prägung des Verständnisses von Behinderung begründet. Deshalb werden zudem in 

Kapitel Sechs Grundlagen des Sunnitentums dargestellt (vgl. 6.). In Bezug auf bera-

tende Heilpädagog_innen werden Grundlagen der Profession der Heilpädagogik er-

läutert (vgl. 7). Jene Ausführungen bezüglich der am Beratungsprozess beteiligten 

Akteur_innen bilden eine Grundlage ihrer jeweiligen Annahmen über Behinderung 

und prägen ihre Werte, Normen, Ziele sowie (Menschenbild-, Weltbild-)Annahmen. 

Diejenigen, die für die Erarbeitung der Verständnisse von Behinderung relevant sind, 

werden in Kapitel Acht analysiert und dementsprechend explizit betrachtet (vgl. 8). Es 

muss jedoch beachtet werden, dass diese Ausführungen sich auf Gruppen von Per-

sonen beziehen und somit in der Praxis ggf. abweichen, weniger oder mehr relevant 
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sind, etc.. Heilpädagog_innen stehen demnach im Sinne der Klientenzentrierung in 

der Verantwortung, diese Ausführungen auf die jeweils zu beratenden Eltern der Ziel-

gruppe zu übertragen und anzupassen. 

 

9.4. Methodisch-didaktische Ebene  

Bezüglich der methodisch-didaktischen Ebene muss betont werden, dass im Rahmen 

dieser Bachelor-Thesis weder ein konkretes methodisches Vorgehen entwickelt 

wurde noch eine Fokussierung auf ein bestimmtes methodisches Vorgehen von Ge-

sprächsführung vorliegt. Stattdessen wurden in Kapitel Acht Empfehlungen und An-

satzpunkte für Heilpädagog_innen für die fachliche Elternberatung Angehöriger der 

Zielgruppe entwickelt. Diese können von Heilpädagog_innen in der Praxis in ihr me-

thodisches Vorgehen integriert werden. Es muss berücksichtigt werden, dass auch  

diese Empfehlungen und Ansatzpunkte sich auf die Zielgruppe bezieht, die in sich 

heterogen ist. Dementsprechend können die folgenden Ausführungen für bestimmte 

Angehörige der Zielgruppe mehr oder weniger stark relevant sein. Hier sind Heilpä-

dagog_innen in der Verantwortung, sich dafür zu öffnen, dies zu erkennen und ihr 

Handeln bzw. Beraten daran anzupassen.  

In den Aspekten, die das Verständnis von Behinderung der Zielgruppe und der Pro-

fession der Heilpädagogik prägen, sind einige Gemeinsamkeiten erkennbar. Auf 

diese können Heilpädagog_innen bewusst zurückgreifen und so den Beratungspro-

zess unterstützen. Zum einen können Heilpädagog_innen in Bezug auf alle drei Kern-

elemente fachlicher Beratung nach Thurmair und Naggl (2010) auf gemeinsame Men-

schenbildannahmen verweisen. So kann bspw. anhand der Betonung der gemeinsa-

men Werte wie der Unantastbarkeit der Menschenwürde sowie der im Qurʾān und der 

Profession der Heilpädagogik geforderten gleichwertigen gesellschaftlichen Partizi-

pation eines jeden Menschen veranschaulicht werden, dass sie über ähnliche Annah-

men verfügen und die Profession der Heilpädagogik Eltern u. a. bei der Umsetzung 

jener Forderung heilpädagogisch unterstützen kann. Diese Argumentation ist insbe-

sondere in Bezug auf das Kernelement Informieren von Relevanz und kann hier ge-

nutzt werden, um u. a. ein gemeinsames Ziel der Kernelemente des Anleitens und 

der entwicklungsdiagnostischen Beratung zu begründen (vgl. 8.1.1. - 8.1.2.).  

Neben den geschilderten Gemeinsamkeiten hat die Analyse der Verständnisse von 

Behinderung darüber hinaus Unterschiede und Besonderheiten ergeben, welche von 

Heilpädagog_innen im Beratungsprozess berücksichtigt werden sollten. Zum einen 

sollte beachtet werden, dass im Sunnitentum jeder Mensch als von Allah ideal ge-

schaffen und demnach als in seiner gesamten Individualität gewollt angesehen wird. 
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Daraus folgt insbesondere für das Informieren über den Ist-Zustand sowie über Ent-

wicklungsmöglichkeiten und -grenzen eines Kindes, dass Heilpädagog_innen defizit-

orientierte Formulierungen vermeiden sollten. Mit jenem Wissen können Heilpäda-

gog_innen des Weiteren argumentieren bzw. darauf verweisen, dass sie Kinder dabei 

unterstützen, diejenigen von Allah gegebenen Fähigkeiten zu entdecken und zu ent-

wickeln, die ihnen bisher verborgen bleiben. Im Kernelement des Informierens wer-

den dann statt Defiziten noch zu entwickelnde Fähigkeiten besprochen und in der 

Anleitung der Eltern Verhaltens- und Übungsmöglichkeiten weitergeben, mit denen 

Eltern ihr Kind bei der Entwicklung von noch zu entwickelnde Kompetenzen unter-

stützen können (vgl. 4.2.1.; vgl. 8.1.1.; vgl. 8.1.2.).  

Zum anderen sollten Heilpädagoginnen, die unter 8.2.1. und 8.3.2. beschriebenen 

Abgrenzungen der Begriffe Behinderung, Krankheit und Schaden bzw. Störung be-

achten, die in dem Sunnitentum und der Profession der Heilpädagogik verschieden 

sind. Für alle drei Kernelemente fachlicher Elternberatung bedeutet dies, dass die 

Begriffe Behinderung, Krankheit und Schaden bzw. Störung behutsam verwendet 

werden sollten. Heilpädagog_innen sollten sich bewusst sein, dass die Verwendung 

jener Wörter zu Missverständnissen und Unverständnis führen kann. Dies gilt insbe-

sondere für den Beginn des Beratungsprozesses, wo sich der Beziehungsaufbau 

noch in den Anfängen befindet. Ist ein Verwenden jener Begriffe aus Sicht des/der 

Heilpädagog_in notwendig, bspw. im Zusammenhang mit dem Besprechen medizini-

scher Aspekte, sollte er/sie den Eltern ihr professionsspezifische Sichtweise anbieten 

und mit ihnen darüber ins Gespräch kommen, wenn dies von den Eltern gewollt ist. 

Hierbei sollte betont werden, dass alle Perspektiven Raum haben. Des Weiteren kön-

nen Heilpädagog_innen in Bezug auf alle drei Kernelemente auf Gemeinsamkeiten 

in der Bedeutung und Abgrenzung jener Begrifflichkeiten verweisen, sodass eine ge-

meinsame Handlungs- und Beratungsebene kreiert werden kann. Neben den weiter 

oben beschriebene Gemeinsamkeiten, können Heilpädagog_innen zudem hervorhe-

ben, dass trotz der in der Profession der Heilpädagogik angenommenen Wechselwir-

kungen, die Begriffe Krankheit und Behinderung voneinander abgegrenzt werden. 

Auch kann betont werden, dass sie wie die zu beratenden Eltern das Kind in seiner 

Funktionsfähigkeit eingeschränkt sehen und u. a. hieraus einen Unterstützungsbedarf 

ableiten (vgl. 4.2.1.; vgl. 8.2.1.; vgl. 8.2.2.; vgl. 8.3.2.; vgl. 8.3.2.1.).  

Darüber hinaus sollten Unterschiede zwischen den Annahmen über die Entstehung 

und Bedeutung von Behinderung der Angehörigen der Zielgruppe und der Profession 

der Heilpädagogik beachtet werden. Auch hier sollte in Bezug auf alle drei Kernele-

mente fachlicher Beratung Heilpädagog_innen das Verständnis einer individuellen 
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Behinderung als Prüfung Allahs nicht durch das der Profession der Heilpädagogik 

verdrängen. Stattdessen sollte Raum für beide Verständnisse geben sein, sodass El-

tern sich in ihrer Sichtweise und ihrem religiösen Glauben ernstgenommen und res-

pektiert fühlen können. Im Kernelement des Informierens ist Raum für Fragen, Anlie-

gen und Unsicherheiten der Eltern. Hier sollte wie unter 8.3.1. dargestellt beachtet 

werden, dass bei Angehörigen der Zielgruppe weniger Fragen nach dem „warum“ 

auftreten, sondern eher bezüglich des Umgangs und der Beziehungsgestaltung mit 

ihrem Kind. Heilpädagog_innen sollten Eltern in ihrer Entscheidung gegen eine emo-

tionale Aufarbeitung und Bewältigung bezüglich der Frage „Warum wir bzw. unser 

Kind?“ respektieren. In den Kernelementen des Anleitens und der entwicklungsdiag-

nostischen Beratung ist es darüber hinaus zu empfehlen, sunnitischen Eltern nicht zu 

empfehlen, wie sie aus der Perspektive Allahs optimal mit ihrem Kind umgehen, sich 

ihm/ihr gegenüber verhalten sollten oder eine möglichst sichere Bindung bzw. Bezie-

hung aufbauen können. Alternativ sollten allgemeine heilpädagogische Möglichkeiten 

angeboten werden, die die zuvor sowie die noch folgenden Aspekte beachten und 

von Eltern in ihr Welt- und Menschenbild integriert werden können (vgl. 4.2.1.; vgl. 

8.3.1.; vgl. 8.3.1.1.).  

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass Angehörige der Zielgruppe und das sun-

nitische Umfeld vor dem Hintergrund der unter 8.3.3.1. beschriebenen Kombination 

aus der Annahme des Privilegs von Menschen mit Behinderung und dem sozialen 

Auftrag im Sunnitentum ihr/ein Kind mit Behinderung vermehrt in der Selbsttätigkeit, 

-wirksamkeit und Eigenständigkeit einschränken. Trifft dies zu, können bzw. sollten 

Heilpädagog_innen Eltern ein Bewusstsein dafür ermöglichen, dass auch sie gefor-

dert werden dürfen, um sie in ihrer kindliche Entwicklung zu unterstützen. Hierfür kön-

nen Heilpädagog_innen auf den Qurʾān zurückgreifen. Sie können unter Rückgriff auf 

Vers 233 der Sure zwei oder auf den Propheten Moses begründen, dass einem Kind 

mit Behinderung alle seinen/ihren Bedarfen und Kompetenzen entsprechende Maß-

nahmen zugemutet werden dürfen. Heilpädagog_innen können in diesem Zusam-

menhang betonen, dass sie dies in dem Kontakt mit dem Kind sowie in der Anleitung 

und entwicklungsdiagnostischen Beratung der Eltern berücksichtigen. Auch kann An-

gehörigen der Zielgruppe die Bedeutung von Unterstützung im Sinne der Profession 

der Heilpädagogik angeboten und gemeinsam reflektiert werden. Auf diesem Weg 

kann eine gemeinsame Beratungsgrundlage geschaffen werden, die für alle drei 

Kernelemente fachlicher Elternberatung bedeutsam ist. Im Informieren und Anleiten 

der Eltern können Umgangs- und Unterstützungsmöglichkeiten angeboten und ent-

wickelt werden, durch die Eltern die Möglichkeit erhalten, weiterhin ein Gefühle des 
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Nachkommens des sozialen Auftrags zu verspüren. In der entwicklungsdiagnosti-

schen Beratung können Eltern begleitet werden, Bedarfe, Kompetenzen und Eigen-

tätigkeiten des Kindes wahrzunehmen und zu respektieren. Sie erhalten die Möglich-

keit, Situationen, in denen ihr Kind keinen sowie einen Unterstützungsbedarf aufzeigt, 

zu erkennen und dafür sensibilisiert zu werden, wie sie ihr Kind entsprechend unter-

stützen bzw. begleiten können und gleichzeitig seine/ihre Selbsttätigkeit und -wirk-

samkeit wahren (vgl. 4.2.1.; vgl. 8.3.3.; vgl. 8.3.3.1.). 

Mit Hilfe der beschriebenen Empfehlungen und Ansatzpunkte können Heilpäda-

gog_innen Eltern die Möglichkeit bieten, sich in ihrem Sein und ihrer kulturellen bzw. 

religiösen Prägung ernstgenommen und respektiert zu fühlen. Dies kann im Sinne 

einer „interkulturell-[synergetischen]“ (Barmeyer 2012, 154) und -sensible Beratung 

positive Auswirkungen auf die Elternberatung, die Zusammenarbeit mit den Eltern an 

sich sowie die Beziehungsgestaltung haben (vgl. ebd., 154; vgl. Greving / Ondracek 

2014, 386).   

 

9.5. Dimensionen heilpädagogischer Konzepte  

Heilpädagogische Konzepte müssen in Anlehnung an Gröschke (1997) die anthropo-

logische, ethische und pragmatische Dimension erfüllen. Vor diesem Hintergrund wird 

die erarbeitete Basis des Beratungskonzeptes nun dahingehend überprüft (vgl. 

Gröschke 1997, 189; vgl. 2.). In Bezug auf die anthropologische Dimension kann fest-

gehalten werden, dass die ausgearbeiteten Empfehlungen und Ansatzpunkte die 

Kommunikation und das In-Beziehung-Treten der am Beratungsprozess beteiligten 

Akteur_innen im gegebenen Kontext thematisieren. Ergänzt werden diese Aspekte 

von Heilpädagog_innen in der Praxis, in dem sie jene Empfehlungen und Ansatz-

punkte in ihr methodisches Vorgehen bzw. heilpädagogische Handeln integrieren. 

Zudem verfügt die erarbeitete Basis des Beratungskonzeptes über eine wissenschaft-

liche Basis, indem sie theoriegeleitet entwickelt wurde und Standards wissenschaftli-

chen Arbeitens entspricht. Die ethische Dimension ist insofern erfüllt, als dass heilpä-

dagogische Menschenbildannahmen sowie das Personalitätsprinzip berücksichtigt 

werden. Es ist jedoch entscheidend, dass Heilpädagog_innen in der Praxis ihr Han-

deln ebenfalls auf diese ausrichten. Bezüglich der dritten Dimension, der sogenann-

ten pragmatischen Dimension, kann angenommen werden, dass den in der Basis des 

Beratungskonzeptes formulierten Empfehlungen und Ansatzpunkte Handlungsmög-

lichkeiten abgeleitet werden können, welche jeweils die ersten beiden Dimensionen 

beachten. Jedoch muss betont werden, dass sich die Funktionalität dieser Basis ei-

nes Beratungskonzeptes erst in der Praxis bewähren muss, um abschließend sagen 
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zu können, dass tatsächlich konkrete Handlungen ableitbar sind (vgl. Gröschke 1997, 

189; vgl. Gröschke 2007, 72; vgl. 2.). 

 

 

10. Fazit  

Im Zuge von Konflikten in dem Nahen Osten sind in den Jahren 2015 und 2016 ver-

mehrt Menschen muslimischer Religionszugehörigkeit aus jener Herkunftsregion 

nach Deutschland emigriert, sodass ihr Anteil an der in Deutschland lebenden Ge-

sellschaft von ca. 9,6 Prozent im Jahr 2011 auf ca. 19,2 Prozent im Jahr 2019 ange-

stiegen ist (vgl. 3). 89,1 Prozent unter ihnen gehören dem Sunnitentum an. Im Jahr 

2020 besitzen ca. 9 Prozent der in erster Generation in Deutschland Lebenden Sun-

nit_innen aus dem Nahen Osten eine deutsche Staatsangehörigkeit, was sich ab dem 

Jahr 2021 auf Grundlage des Artikel 1 der Genfer Flüchtlingskonvention zunehmend 

ändert (vgl. 3.1.2.). Die deutsche Staatsangehörigkeit ist eine Voraussetzung für den 

Zugang zur heilpädagogischen Frühförderung, sodass demnach angenommen wer-

den kann, dass leistungsberechtigte, sunnitische, in erster Generation in Deutschland 

lebende Eltern aus dem Nahen Osten mit einem Kind mit Beeinträchtigung ab dem 

Jahr 2021 zunehmend potenzielle Klient_innen von Elternberatung im Kontext heil-

pädagogischer Frühförderung sind bzw. sein werden (vgl. 4.1.).  

Da wie beschrieben in dem Jahr 2020 ca. 9 Prozent der Angehörigen jenes Perso-

nenkreises eine deutsche Staatsangehörigkeit aufweisen, ist davon auszugehen, 

dass die Zielgruppe dieser Bachelor-Thesis bis zum Jahr 2021 eine sehr geringe Prä-

senz im Kontext heilpädagogischer Frühförderung hatte und Vorkenntnisse von Heil-

pädagog_innen im Umgang mit jenem Personenkreis dementsprechend vermutlich 

gering sind. Dieses sind in Anlehnung an Barmeyer (2012) jedoch notwendig. In der 

Beratung der Zielgruppe im Kontext heilpädagogischer Frühförderung ist es möglich, 

dass kulturell und professionsspezifisch unterschiedlich geprägte Sichtweisen auf das 

Thema Behinderung zwischen den zu beratenden Eltern und dem/der Heilpäda-

gog_in zu Spannungen führen, die den Beratungsprozess und so den gesamten 

Frühförderprozess beeinträchtigen oder blockieren können. Dies geschieht dann, 

wenn Heilpädagog_innen keine bzw. geringe Kenntnisse über die Perspektive auf 

das Thema Behinderung der zu beratenden Eltern besitzen (4.2.2.).  

Vor dem Hintergrund, dass bisher kein konkretes heilpädagogisches Konzept für die 

fachliche Beratung von sunnitischen, in erster Generation in Deutschland lebenden 

Eltern aus dem Nahen Osten mit einem Kind mit Beeinträchtigung im Kontext heilpä-

dagogischer Frühförderung für Heilpädagog_innen zur Verfügung steht, war es Ziel 
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dieser Bachelor-Thesis eine Basis eines solchen Konzeptes zu entwickeln (vgl. 1). 

Der Fokus liegt hierbei auf Empfehlungen und Ansatzpunkten für Heilpädagog_innen. 

Jene Basis soll es Heilpädagog_innen ermöglichen, eine „interkulturell-[synergeti-

schen]“ (Barmeyer 2012, 154) und -sensiblen Elternberatung leisten zu können (vgl. 

9). Für die Erarbeitung des kulturell geprägten Verständnisses von Behinderung der 

Zielgruppe wurde ausschließlich der Einflussfaktor Religion betrachtet, da mit Ver-

weis auf das Kulturelle Modell von Behinderung und die Glaubensfestigkeit der Ziel-

gruppe jener Faktor scheinbar das Verständnis von Behinderung der Zielgruppe be-

deutsam prägt (vgl. 3.1.3.; vgl. 5.). Hierbei wird zudem auf Grund der Pluralität des 

Sunnitentums sowie fehlender Literatur ausschließlich das Verständnis auf Grund-

lage des Qurʾāns betrachtet (vgl. 6.-6.3.1.). In Bezug auf das Verständnis in der Pro-

fession der Heilpädagogik, wird eine allgemeine, professionsspezifische Sichtweise 

betrachtet, da diese eine Basis jenes Verständnisses von Heilpädagog_innen darge-

stellt (vgl. 7.).  

Die in dieser Bachelor-Thesis erarbeiteten Gemeinsamkeiten der Verständnisse von 

Behinderung zeigen, dass sich aus diesen eine gemeinsame Handlungsbasis für die 

heilpädagogische Elternberatung ergibt. Die Unterschiede zwischen den Verständ-

nissen weisen jedoch gleichzeitig darauf hin, dass grundlegende Verschiedenheiten 

bestehen. Diese können zu Missverständnissen, einer Störung und Beeinträchtigung 

des Beratungsprozesses sowie der Beziehung zwischen Eltern und Heilpädagog_in-

nen führen, wenn sie von Heilpädagog_innen nicht beachtet werden (vgl. 8). Um jene 

Auswirkungen zu mindern bzw. diesen vorzubeugen, können Heilpädagog_innen nun 

auf die entwickelte und in Kapitel Neun zusammenfassend dargestellte Basis eines 

Beratungskonzeptes für die fachliche Beratung von sunnitischen, in erster Generation 

in Deutschland lebenden Eltern aus dem Nahen Osten mit einem Kind mit Beeinträch-

tigung im Kontext heilpädagogischer Frühförderung zurückgreifen (vgl. 9.).  

In Bezug auf die entwickelte Basis des Beratungskonzeptes muss zum einen bedacht 

werden, dass es sich nicht um ein in sich abschließendes Beratungskonzept handelt. 

Die Empfehlungen und Ansatzpunkte müssen von Heilpädagog_innen in ihr jeweili-

ges methodisches Vorgehen integriert werden. Dies birgt den Vorteil, dass die Basis 

an kein spezifisches, methodisches Vorgehen gebunden ist und somit vielseitig ein-

setzbar ist. Zum anderen muss beachtet werden, dass Heilpädagog_innen die Ziel-

gruppe nicht auf ihre Religion reduzieren sollten. Für die Basis des Beratungskonzep-

tes wurde Religion als ein bedeutsamer Aspekt analysiert, es existieren jedoch wei-

tere kulturelle Einflüsse, die das Verständnis von Behinderung prägen können. Des 

Weiteren muss die Pluralität innerhalb des Sunnitentums sowie die Individualität, der 



 

50 

 

jeweils zu beratenden Eltern berücksichtigt werden. Die Empfehlungen und Ansatz-

punkte sind nicht allgemeingültig einsetzbar und müssen an die jeweils in Kontakt-

tretenden Personen angepasst werden. Dies gilt auch in Bezug auf das Verständnis 

der Heilpädagog_innen. Auch innerhalb der Profession der Heilpädagogik existieren 

verschiedene Theorierichtungen, die Behinderung ggf. abweichend definieren und 

verstehen.   

Anteile der entwickelten Basis des Beratungskonzeptes sind jedoch auch über die 

spezifische Beratungsform, den spezifischen Kontext und die spezifische Generation 

von Eltern der Zielgruppe hinaus für Heilpädagog_innen einsetzbar. Die erarbeiteten 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Verständnissen der Zielgruppe 

und der Profession der Heilpädagogik sind auch auf weitere Elternberatungsformen 

sowie Begegnungen von Heilpädagog_innen und Angehörigen der Zielgruppe in an-

deren Kontexten übertragbar und gleichermaßen zu berücksichtigen. Des Weiteren 

kann die Basis des Beratungskonzeptes auch in der Beratung von Angehörigen des 

Personenkreises verwendet werden, die als Nachfolgegeneration in Deutschland le-

ben, da die Glaubensfestigkeit nur in einem sehr geringen Maß abnimmt (vgl. 3.1.3.). 

Darüber hinaus betonen die Basis des Beratungskonzeptes sowie die einzelnen Aus-

arbeitungen im Rahmen dieser Bachelor-Thesis die Notwendigkeit, dass Heilpäda-

gog_innen Kenntnisse über mögliche kulturelle und religiöse Prägungen der Perspek-

tiven ihrer Klient_innen besitzen sowie sich ihren eigenen, professionsspezifischen 

Sichtweisen bewusst sind. Demnach ist es von Relevanz, dass Heilpädagog_innen 

über interkulturelle Kompetenzen verfügen. Nur so ist es möglich, „interkulturell-[sy-

nergetisch]“ (Barmeyer 2012, 154) und -sensibel heilpädagogisch zu handeln, dem in 

der Profession der Heilpädagogik geforderten Personalitätsprinzip und dementspre-

chend den Bedarfen von Klient_innen gerecht zu werden.   
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